
BUNDESHINISTERIUM 'Ur 
WIRTSCHAFT und ARBEIT 

GZ: 433.00218-11/1/2003 Wien,31 März 2003 

An 

das Präsidium des Nationalrates 
das Bundeskanzleramt 
das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Sektion 11 
das Bundeskanzleramt - Sektion IV 
das Bundeskanzleramt - Büro des Herrn Staatssekretärs 
das Bundesminislerium für soziale Sicherheit und Generationen· Geschäftsführung 
der Bundesgreichbehandlungskommission 
das Büro der Seniorenkurie des Bundesseniorenbeirates beim Bundeskanzleramt 
das Bundesminislerium für Auswärtige Angelegenheiten 
das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten - Büro der Frau 

Bundesministerin 
das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
das Bundesministerium für Gesundheit 
das Bundesministerium für Land· und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für Finanzen · Büro des Herrn Staatssekretärs 
das Bundesministerium für Inneres 
das Bundesministerium für Justiz 
das Bundesministerium für Landesverteidigung 
das Bundesministerium für Bifdung, Wissenschaft und Kultur 
das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
die Statistik Österreich 
das Büro des Datenschutzrates 
das Amt der Burgentändischen Landesregierung 
das Amt der Kärntner Landesregierung 
das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Salzburger Landesregierung 
das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
das Amt der Wiener Landesregierung 
die VerbindungssteHe der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung 
den Österreichischen Städtebund 
den Österreichischen Gemeindebund 
den Österreichischen Senioren rat 
die Österreichische Nationalbank 
den Verein der Mitglieder der UVS in den Ländern 
die Verbindungsstelle der Bundesländer z.Hd. Konferenz der Vorsitzenden der UVS 
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die Wirtschaftskammer Österreich 
die Bundesarbeitskammer 
den Österreichischen GewerkschaftSbund 
die Präsidentenkonferenz der landwirtschaftskammern Österreich 
die Vereinigung Österreichischer Industrieller 
die ARGE-Daten 
den Öslerreichischen landarbeiterkammertag 
die ÖSlerreichische Hochschülerschaft 
den Freien Wirtschaflsverband Wien 
die Rechtsanwaltskammer Wien 
das ArbeitsmarktselVice Österreich 
die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe Österreichs 
den Freien Wirtschaftsverband Österreichs 
den Öslerreichischen Familienbund 
das Institut für Sozialpolitik und Sozialreform 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das ALVG 1977, das AMPFG, 
das AMSG, das IESG, das KGG und das ArbVG geändert werden 
(Budgetbegleitgesetze 2003): 

Aussendung in die Begutachtung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit übermittelt unter Hinweis auf Art. 
Abs. 1 und 4 der Vereinbarung über den Konsulationsmechanismus, BGB!. 
NT. 35/1999, den Entwurf eines Bundesgesetzes samt Erläuterungen mit dem 
Ersuchen, eine allfällige Stellungnahme bis spätestens 25.4.2003 bekannt zu geben. 
Bemerkt wird, dass nur Stellungnahmen berücksichtigt werden können, die bis zu 
diesem Datum, 9.00 Uhr im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit eingelangt 
sind. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme nicht eingelangt sein, wird 
angenommen, dass vom do. Standpunkt gegen den Gesetzentwurf keine 
Einwendungen zu erheben sind. 

Im Hinblick auf die Entschließung des Nationalrates anlässlich der Verabschiedung 
des Geschäftsordnungsgesetzes, BGBI.Nr. 178/1961, ersucht das Bundesministe­
rium für Wirtschaft und Arbeit, 25 Ausfertigungen der da. Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf dem Präsidium des Nationalrates, dem von hier aus 25 Exemplare 
des Gesetzentwurfes Übermittelt wurden, zuzuleiten und dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit gegenüber darauf hinzuweisen. Zusätzlich wird ersucht, die 
Stellungnahmen nach Möglichkeit auch elektronisch anher und an die 
Parlamentsdirektion (begulachtungsverfahren@parlinkom.gv.at) zu übermitteln. 

Für den Bundesminister: 

P o t m e s il 

Beilagen: 
Gesetzentwurf samt 
Erläuterungen 

F�"" r>"�" -. "litt-
Ableilong lI/I, Aoskonl!: 0 •. Pele. Hei!. OW 6378 
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Ent w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Arbeifslosennrsichcrungsgeselz 1977, das 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Arbeitsmarkfservicegesetz, das Insol\'enz­
Entgeltsichcrungsgesetz, das Karenzgeldgesetz und das Arbeilsverfassungsgesetz geändert 
werden (Budgetbegleitgesetz 2003) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel x+l 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Das Arbeitslo:>enversicherungsgesetz 1977, BGBI. Nr. 609, zuletzt geänden durch das Bundesgesetz 
BGBJ. I Nr. 8912002, wird wie folgt gelIndert: 

I. § lAbs. 21ir. e lauM: 

"e) Personen, die das rur eine Alterspension maßgebliche Mindestalter oder das 60. Lebensjahr 
vollendet haben, ab dem Beginn des folgenden Kalendermonates." 

2. § 6 laulei: 

,,§ 6. (I) Als Leistungen der Arbeitslosenversicherung werden gewähn: 
I. Arbeitslosengeld; 
2. Notstandshilfe; 
3. Bevorschussung von Leistungen aus der Pensionsversicherung; 
4. Weiterbildungsgeld: 
5. Altersteilzeitgeld: 
6. Übergangsgeld nach Altersteilzeit; 
7. Übergangsgeld. 

(2) Die Bezieher der Leistungen nach Abs. I Z 1 bis 4 sowie 6 und 7 sind krankenversichen." 

3. § 7 Abs. 3 Z 2 laUlef: 

,,2. die aufenthaltsrechtlich berechtigt ist, eine unselbständige Beschäftigung aufzunehmen und 
auszuUben, und" 

4. § /2 Abs. 7/ail/ef: 

,,(7) Unbeschadet des Abs. 3 lil. a gilt als arbeitslos auch eine Frau während einer Karenz nach dem 
Mutterschutzgesetz 1979, BGBI. Nr. 221, oder vergleichbaren Vorschriften und ein Mann während einer 
Karenz nach dem Väter-Karenzgesetz, BGBI. NT. 65111989, oder vergleichbaren Vorschriften, wenn das 
Kind, das Anlass filr die Gewährung der Karenz war, gestorben ist oder nicht mehr im gemeinsamen 
Haushalt lebt und der Dienstgeber einer vorzeitigen Beendigung der Karenz niehl zugestimmt hat, und 
zwar so lange, als während der restlichen Dauer der Karenz kein Dienstverhältnis mit einem anderen 
Dienstgeber beSIeht." 
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5. Im § 14 Abs. 4 wird der Punkt am Ende der fit. f durch einen Slrit;hpunkl ersetzt lind folgende Uf, g 
angefiigl: 

"g) Zeiten einer gemäß § lAbs, 2 lil. e von der ArbeilslosenversicherungspOicht ausgenommenen 
krankenvcrsicherungspflichtigen Erwerbslätigkeil." 

6. § /4 Abs. 5 zweiter Solz enifalll. 

7. § /5 Abs. 8 enl/äl/I. 

8. § 18 Abs. 4 lau/ei: 

,,(4) Die Bezugsdauer verHIngen sich um die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen gemäß § 12 
Abs.5." 

9. Dem § 24 Abs. I wjrdjolgender Salz angefogl: 

"Auf Antrag des Leistungsbeziehers ist Ober die Einstellung oder Neubemessung binnen vier Wochen ein 
Bescheid zu erlassen:' 

10. Im § 27 Ab.\". 2 wird der Satz/eil "längstens sechsc:inhalb Jahre rur Frauen ab Vollendung des 
SO. Lebensjahres und rur MllnneT ab Vollendung des 5 5 .  Lebensjahres, die" durch den Sallteil .. l!lngstcns 
tunf Jahre rur Personen, die nach spätestens tunf Jahren das Mindestaller rur eine Alterspension vollenden 
und die" ersel:l. 

11. § 27 Abs. 2 Z Ilaulel: 
"I. in den letzten 2S Jahn:n vor der Geltendmaehung des Anspruches (RahmenfTist) 780 Wochen 

arbeitslosenversicherungspflichtig beschaftigt waren. wobei die Rahmenfrist um 
arbeitslosenversicherungsversichenmgsfreie Zeiten der Betreuung von Kindern bis wr 
Vollendung des 15. Lebensjahres erslreckl wird," 

12. § 27 Abs. 2 Z 2laulel: 
,.2. auf Grund einer venraglichcn Vereinbarung ihre Normalarbeitszeit. die im letzten Jahr der 

gesetzlichen oder kollektivvertraglich geregelten Normalarbeitszeit entsprochen oder diese 
höchstens um 20 vH unterschritten hat, auf 40 bis 60 vH verringert haben, .. 

J J. § 27 Ab.\". 2 Z J fit. a laulct: 
,.a) bis zur Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 A$VG einen Lohnausgleich in der Höhe von 

mindestens 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem im letzten Jahr vor der 
Herabsetzung der Nonnalarbeitszeit durchschnittlich gebOhrenden Entgelt und dem der 
velTingerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt erhalten und" 

/4. Im § 27 Abs. J wird nach dem Ausdruck .,Leistung aus der gesetzliChen PensionSversicherung" der 
Ausdruck .. aus einem Versicherungsfall des Alters" eingejiigl. 

/5. § 27 Ab$. 4 laulet: 

,,(4) Das Altersleilzeitgeld hat dem Arbeitgeber einen Anteil des zusatzlichen Aufwandes, der durch 
einen Lohnausgleich bis zur HOchstbeitragsgrundlage in der Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem im letZlen Jahr vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeil gebUhrenden Entgelt und dem 
der velTingerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt sowie durch die Entrichtung der 
Sozialversicherungsbeilräge entsprechend der Beilragsgrondlage vor der Herabsetzung der 
Nonnalarbeitszeit in Höhe des Unierschiedsbetrages zwischen den entsprechend der Beitragsgrundlage 
vor der Herabsetzung der Nonnalarbeitszeit entrichteten Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen zur 
Sozialversicherung (Pensions-, Kranken-. Unfall- und Arbeitslosenversicherung) und den dem Entgelt 
(einschließlich Lohnausgleich) entsprechenden Dienstgeber- und Dienstnehmerbeilrägen zur 
Sozialversicherong entsteht, abzugehen. Der abzugeltende Anteil beträgt 50 vH des zusäulichen 

Aufwandes. Unter der Voraussetzung, dass zusaulich nicht nur vOrUbergehend ein zuvor arbeitsloser 
Arbeitnehmer, der einer der vom Bundesminister rur Winschaft und Arbeit in den Ziel vorgaben an das 
Arbeitsmarktservice (§ 59 Abs.2 AMSG) definierten Personengroppen angehört, Ober der 

Geringtugigkeitsgrenze versicherungspflichtig beschäftigt oder ein Lehrling ausgebildet und im 
Zusammenhang mit dieser Maßnahme vom Dienstgeber kein Dienstverhältnis aufgelöst wird, beträgt der 
abzugeltende Anteil rur Zeiträume, in denen diese Voraussetzung erfililt ist, 100 vH des zusllulichen 

Aufwandes. Wird der Anspruch aur Altersreilzeilgc1d ersl nach Beginn der Altersreilzeitbeschafiigung 
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geltend gemacht, so gebUhn das Altersleilzeitgeld rückwirkend bis zum Höchstausmaß von drei 
Monaten." 

16. § 27 Abs. j loutcl: 

.,(5) Sieht die Vereinbarung Ober die Altersteilzeitarbeit unterschiedliche wöchentliche 
Nonnalarbeitszeiten oder eine unterschiedliche Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit vor, so 
ist die Voraussetzung nach Abs. 2 Z 2 auch dann erfilllt, wenn 

I. die wöchentliche Normalarbeitszeit in einem Durchrechnungszeitraum im Durchschnitt die 
vereinbarte verringerte Arbeitszeit nicht llberschreitet, 

2. das Entgelt rur die Altersleilzeitarbeit fonlaurend gezahlt wird und 
3. zus�lIzlich nicht nur vOrObergehend ein zuvor arbeitsloser Arbeitnehmer, der einer der vom 

Bundesminister ruf Winschafl. und Arbeit in den Ziel vorgaben an das Arbeitsmarktservice (§ 59 
Abs.2 AMSG) definierten Personengruppen angehört, Uber der Geringfilgigkeitsgrenze 
versicherungspflichtig beschäftigt oder ein Lehrling ausgebildet und im Zusammenhang mit 
dieser Maßnahme vom Dienstgeber kein Dienstverhältnis aufgelöst wird." 

17. Dem § 36 Abs. 4 wird folgender Salz angefügt: 

"Bei Besuch von Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen gewährte Beihilfen und andere Zuwendungen, 
die zur Abdeckung schulungsbedingter Mehraufwendungen dienen. sind nicht anzurechnen." 

18. Nach § 38 wirdfolgender Abschllitt 3a eingefogt: 

"Abschnitt 3a 

Besondere Leistungen für Iltere Personen 

Obergangsgeld na<:h Altersteilzeit 

§ 39. (I) Personen, die eine Vereinbarung llber die Altersteilzeitarbeit abgeschlossen haben und rur 
die der Arbeitgeber Altersteilzeitgeld gemäß § 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. 9212000 emalten hat, haben Anspruch auf ein Obergangsgeld, wenn sie nach Ende des 
Dienstverhältnisses arbeitslos im Sinne des § 12 sind und wegen Anhebung des Antrittsalters rur die 
vorzeitige Alterspension noch nicht die Anspruchsvoraussetzungen rur eine Leistung aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung eTrullen. Wenn keine Aussicht auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
in absehbarer Zeit besteht, kann die regionale Geschäftsstelle im Rahmen der Richtlinie des 
Arbeitsmarktservice (§ 38b AMSG) nach Anhörung des Regionalbeirates festlegen, dass solche Personen 
sich filr eine bestimmte Zeil nichl ständig zur Aufnahme und Ausübung einer Beschäftigung bereithalten 
(§ 1 Abs.3 Z I) mUssen. Während dieser Zeit sind § 49 (Kontrollmeldungen) und § 16 Abs. I Ht. g 
(Ruhen bei Auslandsaufenthalt) nicht anzuwenden. Die regionale Geschäftsstelle hat rur diese Personen 
nach Anhörung des Regionalbeirates festzulegen, dass sie der Arbeitsvermittlung wieder st.!l.ndig zur 
Verfilgung stehen müssen. wenn begrUndete Aussicht auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
besteht. 

(2) Das Übergangsgeld gebUhrt in der Höhe des um 20 vH erhöhten Grundbetrages des 
Arbeitslosengeldes zuzuglich allr.tlliger Familienzuschläge. 

(3) Im Übrigen gehen rur das Übergangsgeld die rur das Arbeitslosengeld festgelegten 
Bestimmungen. 

Übergangsgeld 

§ 39a. (I) Personen, die das Mindestalter rur die vorzeilige Alterspension gemäß § 253a ASVG in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. 1031200 I in den Jahren 2004 bis 2006 erfUllen, haben bis 
zur Errullung der Voraussetzungen rur eine Alterspension Anspruch auf ein Übergangsgeld, wenn sie 
durchgehend mindestens zwölf Monate arbeitslos im Sinne des § 12 sind und trotz intensiver 
Bemühungen keine neue BescMftigung antreten können. Der Zeitraum von zwölf Monaten verlängert 
sich um Zeiträume gemäß § 15 Abs.3 Z I. Wenn keine Aussicht auf eine Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt in absehharer Zeit besteht, kann die regionale Geschäftsstelle im Rahmen der Richtlinie des 
Arbeitsmarktservice (§ 38b AMSG) nach Anhörung des Regionalbeirates festlegen, dass solche Personen 
sich ruf eine bestimmte Zeit nicht ständig zur Aufnahme und AusUbung einer Beschäftigung bereithalten 
(§ 1 Abs.3 Z I) mUssen. Wlhrend dieser Zeit sind § 49 (Kontrollmeldungen) und § 16 Abs. I lil. g 
(Ruhen bei Auslandsaufenthalt) nicht anzuwenden. Die regionale Geschäfisstelle hat rur diese Personen 
nach Anhörung des Regionalbeirates festzulegen, dass sie der Arbeitsvermittlung wieder ständig zur 
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VerfUgung stchen mUssen, wenn begrondete Aussieht auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
besteht. 

(2) Das Obergangsgeld gebuhn in der Höhe des um 20 vH erhöhten Grundbclrages des 
Arbeitslosengeldes zuzUg,lich allfll.lliger Familienzuschläge. 

(3) Im Übrigen gellcn tur das ÜbergangsgeJd die rur das Arbeitslosengeld festgelegten 
Bestimmungen." 

/9. Im § 40 Abs. I erster Sutz wird der Ausdruck ,,§ 6 Z I bis S" durch den AUfdruck" § 6 Z I bis 4 
sowie 6 und 7" erset:l. 

10. § 5/ Abs. 2lautel; 

.. (2) Die Auszahlung der LeislWlgen nach diesem Bundesgesetz erfolgt jeweils an einem bestimmten 
Tag im Monat rur einen Monat im Nachhinein Ober die ÖSlerreichische Postsparkasse auf ein 
Scheckkonto des Leistungsbeziehers bei der Östcrrcichischen Postsparkasse oder auf ein Girokonto des 
Leistungsbeziehern bei einer anderen inländischen Kredituntemehmung. Ist die Überweisung auf ein 
Konto nicht möglich. so erfolgt die Auszahlung der Leistungen jeweils an einem bestimmten Tag im 
Monat rur einen Monat bar im Nachhinein Ober die Österreichische Postsparkasse." 

2/. Dem § 69 wirdfo/gender Abs. 4 angefogl: 

,.(4) Der Bundesminister rur Inneres haI den regionalen Gescha.fisstellen die Meldedaten, die rur 
diese zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich Obenragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung 
bilden, im Wege automationsunterslOtZier DatenObennittlung aus dem Zentralen Melderegisler (ZMR) 
gemäß § 16 des Meldegesetzes 1991, BGBI. NT. 9/1992. unentge ltlich zur Verrugung zu stellen." 

21, Dem § 79 werdenfolgel1de Abs. 69 bis 7/ allgefogt: 
,,(69) Die §§ 7 Abs. 3 Z 2, 12 Abs. 7, 14 Abs.4 und 5, 15. 18 Abs.4, 24 Abs. I, 36a Abs. 4, SI 

Abs.2 und 69 Abs. 4 in der Fassung des Bundcsgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2003 treten mit I .  Juli 2003 in 
Kraft." 

(70) Die §§ 1 Abs.2 lil. e, 6,39, 39a und 40 Abs. I treten mit I. Jänner 2004 in Kraft. 

(71) § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xJtx!2003 tritt mit I.länner 2004 in Kraft 
und gilt ruf Ansprtlche auf Altersteilzeitge[d, die nach dem 31. Dezember 2003 erstmals geltend gemacht 
werden." 

23. § 80 Abs. 9 elItfällI. 

24. § 80 Abs. JO lautet: 

,,(10) § 15 Abs.5 in der Fassung des Bundesgeselzes BGBI. I NT. 9212000 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2003 außer Kraft; er ist jedoch auf laufende Fälle weiter anztlwenden." 

25. Nach § 81 wirdfolgender § 82 sa/lll Oberschrift ongefogl: 

.. Obergangsrcgelung rar Altersleilzeitgddvercinbarungen 

,,§ 82. Einem Arbeitgeber, der Anspruch auf Alterstcilzeitgeld gemaß § 27 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr.92/2000 hat, gebOhl1 Ahersleilzeitgeld rur Personen, die auf Grund der 
Erhöhung des rur einen Anspruch auf Alterspension erforderlichen Mindestalters nicht mit dem Ende der 
ursprünglichen Altersteilzeitvereinbarung in Pension gehen können, bei Verlängerung der 
A1tersteilzeitvereinbarung und Erfililung der Obrigen Voraussetzungen längstens bis zum Ablauf des 
Kalendermonates nach Erreichung des Pensionsantrittsalters." 

Artikel x+2 
Änderung des Arbeitsmarktpolilik·Finanzierungsgesctzes 

Das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMPFG), BGBI. NT. 31511994, zuletzt geänden 
durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. [5812002, wird wie folgt geänden: 

J. § l Abs. 2 laulei: 

.. (2) Die Einnahmen gem�ß Abs. I sind rur folgende Ausgaben zu verwenden: 
I. rur die Abgeltung der Personal- und Sachausgaben des Arbeitsmarktservke (§ 41 Abs. I des 

Arbeitsmarktservicegesetzes (AMSG), BGBI. Nr. 31311994, 
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5 
2. rur finanzielle Leistungen gemäß dem 2. Teil, 3. HauplstUck AMSG und nach dem 

Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz (lASG), BGBI. I NT. 9111998, 
3. rur Leistungen nach dem ArVG, 
4. ruf Leistungen nach dem Sonderunterstlltzungsgesetz (SUG), BGBL Nr. 64211973. 
5. rur Kurzarbeilsbeihilfen nach dem Arbeitsmarktl'ördcrungsgesetz (AMFG), BGBI. NT. 31/1969, 
6. tUT Kostenersatze tuf die Durchffihrung und Ausweitung statistischer Erhebungen aber 

Arbeilskrafie, 
7. ruf Leiswngen gemäß § 447g Abs.3 des Allgemeinen Sozialversit:herungsgesetzes (ASVG), 

BGBL Nr. 189/1955, 
8. rllf Ersalzleislungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § 48 Aas. 6 AMSG, 
9. tuf Aufwendungen des Bundesministers rur Wirtschaft und Arbeit gemäß § 59 AMSG bis zum 

Höchstausmaß von 0,25 vH der Einnahmen gemäß Abs. I Z I, 

10. rur einen Beitrag zu den Aufwendungen nac.h dem Bauarbeiter-
Schlechtwetterentschtldigungsgesctz (BSchEG), BGBL Nr. 12911957, 

11. fllr überweisungen des Bundes an das Arbeitsmarktservice gemäß § 6 Abs. 2 und 
12. rur sonstige in diesem Bundesgesetz vorgesehene überweisungen." 

2. Dem § 2 wirdfolgender Ab!. 8 allgeftgl: 

,,(8) FUr Frauen, die das 56. Lebensjahr und rur Manner, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, ist 
der Arbeilslosenversicherungsbeitrag aus Mitteln der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu tragen." 

J. § 5b Abs. J loulel: 
,,(3) Der Beitrag ist in einem Betrag zu entrichten und ist wie folgt zu bemessen: 

1. Beitragsgrundlage ist die letzte volle Beitragsgrundlage einschließlich anteiliger 
Sonderzahlungen des gelösten Dienstverhältnisses. 

2. Ab Vollendung des 50. LebenSjahres der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers betragt der 
Grundbettag 0,2 vH der Beitragsgrundlage. 

3. Der Grundbetrag erhöht sich ab einer Dauer des Dienstverhältnisses von 15 Jahren auf 0'] vH, 
von 20 Jahren auf 0,4 vH und von 25 Jahren auf 0,5 vH. 

4. Der GrundbeITag erhöht sich weilers rur jeden vollendeten Lebensmonat nach dem 
50. Lebensjahr bis zum 60. Lebensjahr um 0,1 vH. 

5. Der Grundbelrag ist bis zur Vollendlmg des 60. Lebensjahres mil der Anzahl der Monale, die bis 
zur Vollendung des 60. Lebensjahres liegen, zu vervielfachen." 

5. § 6 IOZJlet: 

,,§ 6. (I) Der Beitrag gemäß § lAbs. 1 Z 6 iSl, soweit es die Vermögenslage des Arbeilsmarktservice 
unter Hinzurechnung der KredilaufnahmemögJichkeilen gemäß § 48 AMSG zulasst, zum Ausgleich der 
Gebarung Arbeilsmarktpolitik in der Höhe zu leisten, wie in einem Kalenderjahr die Ausgaben gemäß § I 

Abs. 2, ausgenommen Z I I, die Einnahmen gemäß § I Abs. I. ausgenommen Z 6, Ubersteigen. 

(2) Die Überweisungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § 1 Abs.2 Z I I sind zum Ausgleich der 
Gebarung Arbcitsmarktpolitik in der Höhe zu leisten, wie in einem Kalenderjahr die Einnahmen gemäß 
§ I Abs. I, ausgenommen Z6, die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 11, Ubersleigen." 

6. Im § 7 Abs. I. 5 ZJ/ld 6 wird der AZJsdrZJclt. .. § 1 Abs.2 Z 13" jeweils durch den Ausdruck .. § l Abs. 2 
Z 11 " ersetzt. 

7. Dem § JO werdenfolgende Abs. 11 und}] angefogt: 

,,(21) § lAbs. 2, § 6, § 7 und § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 1 Nr. xxxl2003 Ireten 
mit I .  Jänner 2003 in Krall. 

(22) § 2 Abs. 8 und § 5b Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 1 Nr. :<10(/2003 Irelen mit 
1. Jänner 2004 in Kraft." 

8. Dem § 11 werden folgende Abs. J bis 5 angefogt: 

.. (3) Das Arheitsmarktservice hat im Jahr 2003 aus der Gebarung Arbcitsmarktpolitik 356096887 € 
an den beim Hauplverband der Sozialversicherungstrtlger eingerichteten Ausgleichsfonds der Träger der 
Pensions versicherung (§ 447g ASVG) zu Oberweisen. Das Arbeitsmarktservice hat aus der Gebarung 

Arbeitsmarktpolilik die ab dem Jahr 2004 angefallenen Aufwendungen ruf vorzeitige Alterspensionen bei 
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6 
Arbeitslosigkeit auf der Grundlage einer entsprechenden Kostenrechnung jährlich im Nachhinein durch 
Überweisung an den beim Hauplvcrband der Sozialversicherungsträger eingerichteten Ausglekhsfonds 
der Träger der Pensionsversicherung (§ 447g ASVG) abzugelten. 

(4) Wenn durch die Überweisung gemäß Abs. 3 ein Abgang in der Gcbarung Arbeitsmarktpolitik 
entsteht, ist dieser vom Bund zu tragen. 

(5) Das Arbeitsmarktservice hat ab dem Jahr 2004 aus der Gebarung Arbcitsmarktpolitik ruf Zwecke 
der untemehmensbczogenen Arbeitsmarktlbrdenmg jenen Betrag, um den die erforderlichen Zahlungen 
den Bundesvoranschlag ruf diesen Zweck Oberschreiten, an den Bund zu tlberweisen." 

Artikel x+3 
Änderung des Arbeitsmarkuervicegcseues 

Das Arbeilsmarktservicegesetz (AMSG). BGBI. Nr.313/1994, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 14212000, wird wie rolgt geändert: 

I. Im 1nhaffsver;eichnir entjaffen im 2. Teil im J. Hauptstück nach dem Ausdruck .. 4. Abschnitt" 
folgende Aurdrücke; 

.,Besondere Vorschrirten für Altersteilzeitbeihilfen 

§37b 

5. Abschnitt" 

2. Im Illhairsver=eichnis wird im 2. Teil im 4. Haupulück nach der Überschrift .. Besondere 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen" der Ausdruck .. § 38a Venninlung älterer Arbeitsloser" durch den 
Ausdruck" § 38a Bereitstellung von Schulungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen " erret;t und der 
Ausdruck. .. § 38b Beurteilung der Arbeitsmarktchancen älterer Personen" eingefügt. 

J. § 35 Abs. 2 faUlet: 

.. (2) Personen. die eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes beziehen, sind in der Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung pflich\'.'ersichert. FUr diese Versicherungen gelten die Vorschriften des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes Uber die gesetzliche Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung rur POichtversicherte." 

4. 1m § Jj Abs. J lind Abr. 6 ::weiter SaI; entjä/fljewel1r der Ausdruck .. Arbeitslosen-, 

j. § J8a saml Überschrijl laulei: 

.. Bereitstellung von Schulungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen 
§ 388. Die regionale Geschaftsstelle hat darauf zu achten, dass zu einer nachhaltigen und 

dauerhaften Beschäftigung erforderliche Qualifizierungs- oder sonstige bescMftigungsRlrdemde 
Maßnahmen angeboten werden. Die regionale Geschäftsstelle hat insbesondere daffir zu sorgen, dass 
Personen, deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt erschwert ist, binnen vier Wochen eine zumulbare 
Beschäftigung angeboten oder, falls dies nicht möglich ist, die Teilnahme an einer Ausbildungs- oder 
Wiedereingliederungsmaßnahme ennöglicht wird. Dies gilt insbesondere fUr Personen, die wahrend des 
Bezuges von Kinderbetreuungsgeld oder nach einer Zeit dcr Kinderbelreuung eine Beschäftigung 
anstreben. Die regionale Geschäftsstelle hat weiters dafUr zu sorgen, dass arbeitslosen Personen, die das 
25. Lebensjahr noch nicht oder das 50. Lebensjahr bereits vollendet haben, wenn ihnen nicht binnen acht 
Wochen eine zumUlbare Beschäftigung angeboten werden kann, die Teilnahme an einer 
Qualifizierungsmaßnahme ermöglicht wird." 

6. Nach § J8a wirdfolgender § Jab samt Oberschrijl eingefügt: 

"Beurteilung der Arbeitsmarktchancen älterer Personen 
§ 38b. Der Vorstand hat eine Richtlinie zur Beuneilung der Arbeitsmarktchancen älterer Personen 

zu erlassen. In dieser Richtlinie ist insbesondere auch zu regeln, unter welchen Umstanden einzelne oder 
bestimmte Gruppen von Personen, die Obergangsgeld nach Altersteilzeit oder Obergangsgeld beziehen, 
mangels Aussicht auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit von der 
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7 
VerpOichtung, sich ständig zur Aufnahme und Ausilbung einer Beschäftigung bereit zu halten, befreit 
werden können." 

7. Dem § 78 werdenfa/gende Abs. I J lind /4 al/gefigl: 
,,(13) § 35 Abs.2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGSI. I NT. xxx!2003 Irin mit 1.1uli 

2003 in Kraft. 

(14) § 38a und § 38b samt Überschriften sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgeset7.es BGBI. J NT. xxx!2003 treten mit I. Jänner 2004 in Kraft," 

Artikel :..+4 

Änderung des Insolvcnz-Enlgeltsichcl"'ungsgeselzes 

Das lnsolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG). BGBL NT. 324/1977, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. J NT. 10012002, wird wie folgt gelindert: 

1. § /2 Abs. I Z ;f/au/el: 

,,4. einem nach Maßgabe der gemäß Z 1 bis 3 zufließenden Mittel ruf die ausgeglichene Gebarung 
des lnsolvenz-Ausfa\lgeld-Fonds im Sinne der Abs. 2 und 3 erforderli!;hen, mit Verordnung des 
Bundesministers rur Wirtschaft und Arbeit jährlich festzusetzcnden Zuschlag zu dem vom 
Dienstgeber zu leistenden Anteil des Arbeitsloscnversicherungsbcitrages gemäß § 2 des 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes (AMPFG), BGBL NT. 3 1511994, der vom Arbeitgeber 
zu tragen ist. Die Arbeitgeber von Personen im Sinne des § l Abs. 6 haben tur diese Personen 
keinen Zuschlag zu entrichten. FOr Lehrlinge ist rur die gesamte Lehrzeit kein Zuschlag zu 
entrichten. FOf Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. ist ab Beginn des folgenden 
Kalendermonates kein Zuschlag zu entrichten. FOr Personen, rur die gemäß § 2 Abs. 8 AMPFG 
der Arbeitslosenversicherungsbeitrag nur in Höhe des auf den Versicherten entfallenden 
Beitragsteiles zu entrichten ist, ist bis zum Ablauf des Kalendermonates, in dem diese das 
60. Lebensjahr vollendet haben. ein Zuschlag zu entrichten." 

2. Dem § 170 wirdjo/gender AlM. JJ angefogt: 
,.(33) § 12 Abs. I Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I NT. xxxl2003 trin mit Beginn des 

Beitragszeitraumes 2004 in Kraft." 

Artikel x+5 
Änderung des Karenzgeldgesetzes 

Das Karenzgeldgesetz, BGBI. I NT. 4711997. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. r 
NT. [0312001, wird wie folgl geändert: 

I. § J Z 2/aulel: 
,,2. die Teilzeitbeihilfe rur unsclbständig Erwerbstätige;" 

2. § 2 Abs. I Z I/aulel: 

"I. die Anwartschaft (§ 3) erflll!t oder" 

J. Dem § 2 wirdjolgender Abs. 7 angefogr: 

"(7) Die §§ 2 Abs. 7, 5 Abs. 6 und 8 Abs. 2 KBGG sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle des Kinderbetreuungsgeldes das Karenzgeld tritt." 

4. § 5 Abs. I Z I lautet: 
,.1. die Anwanschaft (§ 3) erruUt oder'"' 

5. Dem § 5 wirdjolgender Am. 3 angefogt: 

"(3) Die §§ 2 Abs. 7, 5 Abs. 6 und 8 Abs. 2 KBGG sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle des Kinderbetreuungsgeldes das Karenzgeld triII." 

6. § 'O Abs. Ilautel: 

.,§ 10. (I) Das Karenzgeld gebllhrt der MUller auf vorherigen Antrag 
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8 
!. im unmittelbaren Anschluss an den Bezug von Wochengdd oder Belriebshilfe; 
2. nach Ablauf von acht bzw. bei FrOh-. Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten lwölfWochen nach 

der Geburt, wenn kein Anspruch aufWochengeld oder Betriebshilfe besteht; 
3. ab dem Tag. ab dem das Adoptiv- oder Pflegekind in Pflege genommen wird." 

7. Dem § 11 Abs. 6 w;rdfolgender SOl: angefogl: 

"Eine Abbuchung haI auch zu erfolgen, wenn der Bezug einer Leistung zwar widcrtl,J[cn, jedoch nicht 
rllckgeforden wird." 

8. Die Ober.rchrijl vor § J 4 lauleI: 

.. Teilzeitbeihilfe ror unselbstän dig Erwerbstätige" 

9. § 14 Abs. Ilaufer; 

.. § 14. (1) Anspruch auf Teilzeitbeihilfe hat eine Mutter, die mangels ErfUllung der Anwartschaft 
keinen Anspruch auf Karenzgeld hat, wenn auf Grund eines Dicnst-, freien Dienst-, Ausbildungs- oder 
Lehrverhältnisses ein Anspruch auf Wochengeld entstanden ist oder kein Anspruch entstanden ist, weil 
die krankenversicherungsrechllichen Vorschriften einen solchen Anspruch nicht vorsehen oder die rur 
Frauen im Ausbildungsdienst nach dem HeeresgebUhrengesetz 2001 (HGG 2001), BGBL Nr.3112001, 
vorgesehenen BezUge weiter gezahl! werden. Anspruch auf Teilzeitbeihilfe hai ein Vater, der mangels 
ErfUllung der Anwartschaft keinen Anspruch auf Karenzgeld hat, wenn er als Mutter auf Grund eines 
Diensl-, freien Dienst-, Ausbildungs- oder Lehrverhältnisses einen Anspruch auf Wochengeld gehabt 
hätte oder keinen Anspruch gehabt h3tte, weil die diesbezUglichen krankenversicherungsrechtlichen 
Von:chrifleo einen �lchen AMpnlch nichT vor�ehen" 

10. § 14 Abs. 4laulet: 

,,(4) Bei der Beurteilung des Anspruches eines Elternteils auf Karenzgeld steht die Teilz.eitbcihilfe 
des anderen Elternteils dem Anspruch des anderen Elternteils auf Karenzgeld gleich." 

11. Im § /5 Abs. I Z 4 em/dlll der Teilsalz ,,' welches das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet hat,,,. 

I}. Die Oberschriji vor § }} lautet: 

.. Teilzeitbeihilfe für unse lbständig En'it�rbstAlige" 

1 3. Die Oberschrift vor § 13 lau/cI: 

"Teiluitbeihilfe rur sclbstllndig ErwerbstAtige" 

/4. § 39laulet: 

.. § 39. § 31 KBGG ist mit dcr Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Kinderbetreuungsgeldes 
das KaTenzgeid oder die Teilzeitbeihilfe und an die Stelle der NiederOsterreichischen 
Gebietskrankenkasse die jeweils zuständige Gebietskrankenkasse Irin." 

15. Dem § 57 .... erdl!nfolgendeAbs. 19 und 2 0  angefügt: 

"(19) Die §§ I Z 2.2 Abs. 1 Z 1 und Abs. 7, 5 Abs. 1 Z I und Abs. 3, 10 Abs. I, 14 Abs. 1 und 4 
sowie 15 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I NT. xxxl2003 treten mit I. Juli 2003 in 
Kraft. 

(20) § 39 in der fassung des Bundesgesetzes BGB!. I NT. xxxl2003 tritt mit 1 .  Juli 2003 in Kraft und 
gilt rur Bezugsz.eiträume nach dem 31. Dezember 200 I. FUr frUhere Bezugszeiträume gilt § 39 weiterhin 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 148/1998." 

Artikel x+6 

Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes 

Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGB!. Nr. 22/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 10012002, wird wie fOlgt geändert: 

I. Im § /05 Abs. 3 Z} wi,.dvo,. dem lemen Sarzfolgender Sm: eingefiig/: 
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9 
"Dies gilt rur Arbeilnehmer, die gemäß § 53 des Arbeilsmarklpolitik-Finanzierungsgesclzes, BGB!. 
NT. 315/1994, eingestellt werden, erst ab Vollendung des zweiten Besch!ftigungsjahres im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehön. 

2. Dem § 208 wirdfofgender Abs. 14 angefogl: 

,,(14) § 105 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI . '  NT. xxxl2003 tritt mit I .  Jänner 
2004 in Kraft und gilt ruf Arbeitnehmer, die nach dem 31. Dezember 200] eingestellt wurden." 
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Vorblatt 

Probleme: 

Zu geringe Beschäftigungsquote alterer Arheitnehmer vor dem Hintergrund der europ3.ischen 
Vereinbarung zur Erreichung der Ziele lIon Lissabon. 

Zi('\e; 

Umsetzung des Regierungsprogramms zur Anhebung der Erwerbs- und Beschäftigungsquote, 
insbesondere lIon Älteren und Frauen. Begleilung der Pensionsreform und Sicherslcllung der 
mittelfristigen Haushaltsstrategie des Bundes bei gleichzeitiger sozialer Absicherung. Anreize zur 
mittelfristigen Erreichung des Regelpensionsalters an Stelle eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem 
Arbeitsmarkt. 

Inhalt: 

Modifizierte Fonfilhrung des Alterslcilzeilgeldes, Einrichtung lIon Leiswngen des Übergangsgeldes nach 
AlIerSleilzcil bzw. Übergangsgeldes im Zuge der schrittweisen Abschaffung der Aherspension bei langer 
Versicherung.sdauer und der Abschaffung der vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit, 
Lohnnebenkostcnsenkung rur altere Arbeitnehmer und Nachjustierung des Bonus/Malussystems in der 
Arbeitslosenversicherung zur Verstetigung der Beschäftigung Äherer. 

Alternativen: 

Keine. 

Au�wirkungen aur die OeschArtigung und den Wirtschartntandort Österreich: 

Eine positive Bes!;h:l.ftigungswirkung im Vergleich mit einem Auslauren der bestehenden Regelung wie 
auch mit einer unverlInderten Ver1l1ngerung der bestehenden Regelung ist zu erwarten. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Aufdie finanziellen Erläuterungen zu Art. x+2 wird verwiesen. 

Vt'rh.liltnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Die vorgesehcllen Regelungen berücksichtigen das aur die betroffenen Materien anwendbare Recht der 
Europ:tis!;hcn Union. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 

Umsetzung des Regierungsprogramms. Die Altersteilzeit soll älteren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern das Arbeiten bis zur Errei!;hung des Pensionsalters ermöglichen und nicht mehr dn 
vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt. Das Altersteilzeitgeld soll die Einstellung von 
Ersatzkräflen fbrdern. 

Beschrtlnkung der Altersteilzeitgeldregelung auf die letzten runf Jahre vor Erreichung des Pensionsalters. 
Modifizierung der Blockzeilregelung im Sinne der Beschäftigungsfbrderung. Das Altersteilzeitgdd in 
voller Höhe soll kUnftig nur Arbeitgebern zustehen, die eine zusätzliche Arbeitskraft einstellen. Die 
Obrigen Arbeitgeber sollen das Alterstcilzeitgeld nur mehr in halber Höhe erhalten. 

Prtlzisierung der Voraussetzungen sowie Beschränkung der Abgeltung des Aufwandes beim 
Altersteilzeitgeld im Sinne eines sparsamen und zweckdienlichen Mineleinsatzes. 

Soziale Absicherung rur Personen, die derzeit im Altersteilzeitgeldmodell beschäftigt sind und bei 
Aufhebung der vorzeitigen Altcrspension bei Arbeitslosigkeit. 

Lohnnebenkostensenkung durch Entfall des ArbeitslosenversicherungSbeitrages rur Ältere und des IESG­
Zuschlages. 

Modifizierung des BonusJMalussystcms in der Arbeitslosenversicherung zur Stärkung der Beschäftigung 
Älterer. 

Komp�lenzgrundlage: 

In kompetenzrechtlicher Hinsicht sliltzt sich das im Entwurfvorliegende Bundesgeset7. auf Art. 10 Abs. I 
Z 11 B-VG ("Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Artikel 12 Bllt; Sozial- und 
Vertragsversicherungswesen"). 

Besonderer Teil 
Zu Art. x+1 Z I, 5 und 7 (§ lAbs. l lil. e, § 14 Abs. 4 und § 15 Abs. 8 AIVG): 

Als Beitrag zur Umsetzung der Besehlussfassung des Europäischen Rates zur Anhebung der 
Erwerbsbeteiligung Älterer sollen künftig Personen ab 60 auch dann, wenn sie noch nicht das ruf eine 
Allerspension maßgebliche Mindestalter vollendet haben. von der Arbeitslosenversicherungspnicht 
ausgenommen sein. Beschäftigungszeiten ab 60 sollen kllnftig nicht rahmenfristerstreckend, sondern 
anwartschaftsbegrllndend wirken. Dadurch sollen Härtefhl1e vermieden werden. Wenn n:lmlich eine 
Person vor Eintrin der Versicherungsfreiheit die Anwartschaft nicht erfUllt hat, hane sie auch durch die 
Rahmenfristerstreckung keine Möglichkeit, eine LeislUng aus der Arbeitslosenversicherung zu erwerben, 
sondern war im Falle der Arbeitslosigkeit bis zur Erftlllung der Voraussetzungen rur eine Alterspension 
auf die Sozialhilfe angewiesen. 

Zu Ar l. x+l Z 2 und 19 (§§ 6 und 40 Abs. 1 AIVG): 

Hier wird der Leislungskatalog bzw. die Regelung der Krankenversicherung um die neuen Leistungen im 
Zuge der Budgetbegleitung und der Begleitmaßnahmen zur PV-Refonn erweitert. Da während der 
Altersteilzeit eine Vollversicherung aus dem Dienstverhältnis besteht, ist diesbezOglieh keine gesonderte 
Regelung der Krankenversicherung erforderlich. 

Zu Art. x+1 Z 3(§7 Abs.3 Z 2 AIVG}: 

Die Neufassung dient der Klarstellung des Aspektes der Berechtigung zur Arbeitsaufnahme und soll ein 
Auseinanderfallen der Leislungsverpnichtung der Arbeitslosenversicherung und der Möglichkeit der 
Aulhahme und Ausllbung einer unseJbstandigen Beschäftigung bei fehlender oder diesen 
Aufenthaltszweck nicht umfassender Aufenlhaltsbereehligung verhindern. 

Zu Art. x+1 Z 4 (§ 12 Abs. 7 AIVG): 

Dadurch sollen von Schicksalsschlägen betroffene Personen rur die Dauer der Beschäftigungslosigkeit 
während der Karenz eine soziale Absicherung durch Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe erhalten 
können, die ohne derartige Sonderregelung wegen des nicht beendeten Beschäftigungsverhältnisses 
ausgeschlossen wäre. Bisher war dies nur rur Karenzgeldbeziehcrlnnen ausdrllcklich geregelt und konnte 
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lediglich auf Grund des Sachllchkeitsgeboles im Wege einer verfassungskonfonnen Interpretation auch 
auf Kinderbetrcuungsgeldbezieherlnnen bezogen werden. 

Zu Art. ):+1 Z 6 (§ 1 4  Abs. 5 AIVG): 

Ocr EuGH hat mit UrleiJ vom 5. Februar 2002 in der Rechtssache C-277/99 entschieden, dass Artikel 48 
EG-Ycrtrag einer (in Österreich bestehenden) Regelung eines Mitgliedsstaals entgegensteht, wonach 
Arbeitnehmer, die sich vor ihrer letzten Bes!;häftigung im Ausland mindestens 15 Jahre in einem 
Mitgliedsstaat aufgehalten haben, hinsichtlich der Voraussetzungen ruf den Bezug von Arbeitslosengeld 
eine Sonderstellung haben. Die Vergünstigung, die § 14 Abs. 5 AJVG Arbeitslosen vorbehält, die sich vor 
ihrer letzten Beschäftigung im Ausland mindestens 15  Jahre in Österreich aufgehalten haben, kommt 
hauptsächlich den beständig im Inland erwerbStätigen öSlerreithischen Staatsangehörigen zugute, 
wodurch diejenigen österreichischen Staatsangehörigen, die bereits frOher von ihrem Recht auf 
Freizogigkeit Gebrauch gemacht haben, und die meisten Angehörigen der anderen Mitgliedsstaaten 
bcnathteiligt werden. Das gleithe gilt auch fUr den im AnlassfaU nicht verfahrensgegenständlithen 
Tatbestand der Familienzusammenfllhrung, da hier ebenfalls insgesamt mindestens IS  Jahre Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich des in Österreith lebenden Ehegatten Voraussetzung fUr eine 
bevorzugte Behandlung sind. Einer derartigen Regelung steht das in Artikel 48 EG-Vertrag verankerte 
Diskriminierungsverbot entgegen. Das Gemeinschaftsrecht steht gOnstigeren Vorschriften des nationalen 
Rechts nach ständiger Rechtsprechung nicht entgegen, sofern sie mit ihm vereinbar sind. Mangels 
Vereinbarkeit sind dem Gemeinschaftsrecht entgegenstehende Bestimmungen aus dem nationalen 
RechtsbeSland zu entfernen. 

Zu Art. x+1 Z 8, 17 und 24 (§§ 18 Abs. 4, 36 Abs. 4 und 80 Abs. 10 AIVG) und Art. x+3 (§§ 35, 38a 
und 78 Abs. 13 AMSG): 

§ 18 Ab!. 4 in der gehenden, durch das Sozialrechts-ÄnderungsgeseLZ 2000 (BGBI. 1 Nr. 9212000) 
geänderten, Fassung sieht eine Bezugsdauerverlängerung des Arbeitslosengeldes um die Dauer der 
Teilnahme an Maßnahmen der Nath- und Umsthulung sowie zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt, die im Auftrag des Arbeitsmarktservite errolgt, rur Arbeitslose ab 45 vor. Gemäß § 80 
Abs. 10 tritt diese Regelung mit Ablauf des J l .  Dezember 2003 außer Kraft; auf laufende Fälle ist sie 
auch danach weiterhin anzuwenden. 

Im Sinne einer bereits auf dem Konjunkturgipfel der Bundesreg,ierung zur Standortverbesserung und 
Konjunkwrbelebung in Aussicht genommenen Qualifikationsoffensive soll die durch das Sozialrechts· 
Änderungsgesetz 2000 ruf Arbeitslose ab 4S befristet eingefllhrte Verlängerung der Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes um die Dauer von Schulungsmaßnahmen durch Aufhebung der Altersgrenze und 
Aufhebung der Befristung verstärkt wirksam werden. Dadurch kann die Aktivierung passiver Minel 
erleithtert werden. 

Im Zuge der EinfUhrung des Kinderbelreuungsgeldes wurde erstmals ein Auftrag an das 
Arbeitsmarktservice, Personen, deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt erschwert ist, binnen vier 
Wochen bei mangelnder BeSChäftigungsmöglichkeit die Teilnahme an einer Ausbildungs- oder 
Wiedereingliederungsmaßnahme zu ermöglichen, gesetzlich verankert. Diescr Auftrag soll nun um die im 
aktuellen Rcgierungsprogramm angesprochenen Zielgruppen erweitert ins AMSG aufgenommen werden. 
Es soll daher auch Personen unter 2S oder Uber 50 Jahren binnen acht Wothen bei mangelnder 
Besthäftigungsmöglichkeil die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme ermöglicht werden. Mit 
dieser Vorgabe wird ein deutliches Signal an alle Arbeitsloscn, an die Wirtschaft und die gesamte 
Öffentlichkeit gesetn, dass die Arbeitslosigkeit gerade auch in konjunkturell schwierigeren Zeiten im 
liinblitk auf den kUnftigen verstärkten Bedarf an qualifizierten Arbeitskrtlften ohne langes Zuwarten zur 
Qualifizierung genOtn werden soll. 

Durch sinnvolle, zukunflsweisende und auf das individuelle Entwicklungspotential der einzelnen 
Arbeitslosen abgestimmte Maßnahmen kann gewährleistet werden, dass trotz der besseren sozialen 
Absicherung durch die weitere BezugsmögJichkeit von Arbeitslosengeld falls eine Arbeitsaurnahme noch 
nicht unmittelbar nath der Schulungsmaßnahme erfolgen kann, kein wesentlicher Mehraufwand 
gegenuber der frOher obJichen bloßen passiven Leistungsgewährung entsteht. Dies vor allem deshalb, 
weil davon ausgegangen werden kann, dass die durch verstärkte Abgänge aus der Arbeitslosigkeit 
erreichten Einsparungen den in der Regel geringen Mehraurwand in einzelnen Fällen, die nath Ende der 
Sehulungsmaßnahme kUnftig noch Arbeitslosengeld (statt wie derzeit in den meisten Fällen 
Notstandshilfe) beziehen können, ausgleithen werden. 

Personen ohne Leistungsansprueh aur Arbeitslosengeld bzw. Notslandshilfe sollen kUnftig zwar durch 
den Bezug einer Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes keine neue Anwartschaft auf 
Arbeitslosengeld erreithen können, aber im Sinne einer aktiven Arbeitsmarktpolitik bei Teilnahme an 
Maßnahmen weiterhin sozial abgesichert werden. 
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Zu Arl. )(+1 Z 9 (§ 2 4  Abs. I AIVG): 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Umsetzung des Anliegens der Volksanwaltschaft, den 
Rechtsschutz bei vorläufigen Leislungseinstellungen durch das Arbeitsmarktservice nach Bekanntwerden 
von Umständen, welche die Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosengeld oder NotstandshiJfe in Frage 
sielIen, zu verbessern. Aus verwaltungsökonomischen GrUnden so1\ eine Bescheiderlassung auf Antrag 
der Betroffenen vorgesehen werden. 

Zu Arl. x+l Z 1 0  bis 16,23 und 25 (§§ 27, 39, 39a, 80 Abs. 9 und 82 AIVG) und Art. x+3 (§§ 38b 
und 78 Abs. 1 4  AMSG): 

Die Inansprochnahme der A)tersteilzeitgeldregelung soll auf längstens fUof Jahre in den letzten fUnf 
Jahren vor Erreichung des Pensionsalters begrenzt werden. Als Mindestalter tur eine Alterspension gilt in 
Abstimmung mit der Pensionsreform bis zum Auslaufen der vorzeitigen Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer das tur diese Pensionsart jeweils geltende Mindestaher und danach das 
Rege Ipensionsalter. 

Da die bisherige Rahmenfristregelung dazu gefUhrt hat, dass insbesondere Frauen, die wegen der 
Kindererziehung längere Unterbre,hungen des Bes,häfUgungsyerlaufes aufweisen, von der 
Inanspruchnahme der Altersteilzeitgeldregelung ausges,hlossen waren, sollen kUnftig Zeiten der 
Kinderbetreuung rahmenfristerstre,kcnd wirken. Damit können nur durch die zeitliche Abfolge der 
Beilragszeiten begrUnde!e HärteflIlIe vermieden werden. 

Nach geltender Rechtslage ist die Mindestdauer der Vollzeitbeschäftigung vor der Vereinbarung der 
Altersteilzeit nicht ausdrUckli,h festgelegt. In der Verwaltungspraxis wird derzeit davon ausgegangen, 
dass zumindest sechs Monate Vollzeitbeschäftigung vor der Herabsetzung der Arbeitszeit yorliegen 
mUssen. Nunmehr sol! gesetzlich klar gestellt werden. dass im letzten Jahr vor der Ahersteilzeit keine 

Teilzeitbeschäftigung unter der Toleranzgrenze vorliegen darf. Dur,h die Neuregelung soll 
ausgeschlossen werden, dass auch rur 13ngere Zeit teilzeitbeschäftigte Arbeitskräfte, die nur zum Zweck 
der Inanspruchnahme von Altersteilzeilgeld kurze Zeit eine Vollzeitbeschäftigung ausüben, ein Anspruch 
auf Altersteilzeitgeld besteht. Vollzeitbeschäftigte Arbeitskräfte, die ihren Arbeitsplatz gewechselt haben. 
soUen aber auch im FaUe von LUcken zwischen den Vollzcit-Dienstverhältnissen nicht von der 
Altersteilzeit ausgeschlossen sein. 

Nach geltender Rechtslage wird auch das Entgelt rur regelmäßig angefallene Überstunden in die 
Berechnung des zu leistenden Lohnausgleiches einbezogen. Durch die Änderung soll klargestellt werden, 
dass nur das durchschnittliche Entgelt des letZien Jahres vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit zur 
Berechnung heranzuziehen ist. Ein lediglich im letzten Monat oder in den letzten Monaten vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit angefallenes höheres Entgeh wird daher kllnftig nur mehr anteilig 
berücksichtigt werden. 

Die rückwirkende Gewährung von Altersteilzeitgeld war bisher nicht ausdrücklich geregelt und soll im 
Interesse der Vetfahrenssicherheit mit längstens drei Monaten festgelegt werden. 

Die Höhe des Ersatzes der Aufwendungen und die Zullissigkeit einer Blocb.eitregelung so\1 davon 
abhAngig sein, ob eine Ersatzkrafl: aus dem Personenkreis der in den Arbeitsmarkt zu integrierenden 
Personen zusätzlich eingestellt wird. 

Im Zusammenhang mit der Pensionsrefonn soll die Möglichkeit geschallen werden, Altersteilzeitgeld 
Ober die bisherige Höchstdauer hinaus zu beziehen, wenn eine bereits bestehende 
Altersteilzeilyereinbarung verlängen wird, um weiterhin einen nahtlosen Übergang zur Pension zu 
gewährleisten. FOr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber die 
Altersteilzeitvereinbarung nicht über die ursprüngliche Dauer hinaus verlängert, soll zur ÜberbrOckung 
der arbeitslosen Zeit bis zum erst später möglichen Pensionsantritt ein Übergangsgeld nach Altersteilzeit 
geschaffen werden. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Pensionsreform sollen jene Arbeitslosen, die bei Beibehaltung der 
bisherigen Rechtslage in den Jahren 2004 bis 2006 nach zwölfmonatiger ArbeitSlosigkeit in die vorzeitige 
Alterspension bei Arbeitslosigkeit hänen gehen können, an deren Ste11e Übergangsgeld beziehen können. 

Für beide Arten des Übergangsgeldes gilt, dass die Leistung im Wesentlichen dem Arbeitslosengeld 
entspriCht, wobei jedoch die Höhe der Leistung um 20 % über dem Arbeitslosengeld liegen und die 
Verfilgbarkeit abhängig von den Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt diITerenziert geregelt 
werden soll. Auf der Grundlage der vom Vorstand des Arbeitsmarktservice erlassenen Richtlinie soll die 
regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmatktservice nach Anhörung des Regionalbeirates über die 
Befreiung von der Verpnichtung zur ständigen Bereithaltung zur Arbeitsaufnahme bestimmen. Dadurch 
sollen sowohl entbehrliche Belastungen der betrolTenen älteren Arbeitslosen wie auch ein wenig 
zielfilhrender Aufwand rur das Arbeitsmarkiservice vermieden werden. Die Anstrengungen zur 
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Vermittlung in eine neue Beschllftigung sollen auf jene konzentriert werden. bei denen auf Grund ihrer 
bisherigen Beschäftigung, ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten realistische Chancen auf einen Arbeitsplatz 
beslehen. 

Zu Art. l+1 Z 20 (§ 51 Abs. 2 AIVG): 

Die Änderung dient einer aufwands- und kostensparenden Vorgangsweise und tr.!gt der Tatsache 
Rechnung, dass im Regelfall eine Kontoauszahlung möglich und keine Barauszahlung erforderlich iSI. 

Zu Art. l+1 Z 21 (§ 69 Abs. 4 AIVG): 

Im Sinne einer Verwaltungsentlaslung insbesondere auch der Meldebchörden sowie einer Befreiung der 
BlIrgerinnen und Bllrger \Ion der Notwendigkeit der Beibringung von Wohnsitzbeslaligungen soll klar 
gestellt werden, dass die zur Vollziehung des Arbeitslosenversicherungsgesetzcs erforderlichen 
Meldedaten dem Arbeitsmarktservice, das im hoheitlichen Bereich zumindeSi funktional als Organ der 
Gebietskörperschaft Bund im Sinne des § 16a Abs. 4 MeldeG tatig wird, elektronisch aus dem ZMR zur 
VerfGgung zu stellen sind. Die derzeit erforderlichen schriftlichen Anfragen des AMS an die 
Meldebehörden sind von diesen kostenlos zu beamwonen. Da bei jedem einzelnen Fall von 
Arbeitslosigkeit, zum Teil melu"mals im Jahr, der aktuelle Wohnsitz der betroffenen Person (als 
Anknllpfungspunkt HIt die Zuständigkeit) festgestellt werden muss, geht es hier um eine auch finanziell 
nicht vemachlässigbare Größenordnung von insgesamt rund 700 000 Fallen im Jahr (abhängig von der 
jeweiligen Konjunkturlage können es mehr oder auch weniger sein). Eine Qualifizierung des AMS als 
kostenersat:zpflichtiger "Busines.�panner" im Sinne des § J 6a Abs. 5 MeldeG, der Oberdies nur Daten 
Ober den fitr die Vollziehung des AIVG nicht maßgeblichen Hauptwohnsitz der betroffenen Arbeitslosen 
erhalten darf, bietet keinen problemadllquaten Lösungsansatz. 

Zu Art. ,,"'2 

Die Neufassung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes gewälu"leistet die Umsetzung 
budgetrelevanter Vorhaben des Regierungsprogramms und trägt insbesondere der Tatsache Rechnung, 
dass ab 2004 an die Stelle von bisher von der Pensionsversicherung zu tragenden Leistungen (vorzeitige 
Aherspension wegen Arbeitslosigkeit, vorzeitige Alterspension bei lan�er Versicherungsdauer) solche 
aus der Arbeitslosenversicherung (Übergangsgeld nach Altersteilzeit, Übergangsgeld, zum Teil auch 
Arbeitslosengeld) treten. 

Nachstehend werden die budgetären Auswirkungen der Vorhaben des Regierungsprogrammes zur 
Anhebung der Erwerbs- und Besehäftigungsquote und Bekämprung der Arbeitslosigkeit, inbesondere von 
Älteren. Jugendlichen und Frauen sowie zur Begleitung der Pensionsrefonn und Sicherstellung der 
mittelrristigen Haushaltsstrategie des Bundes bei gleichzeitiger sozialer Absicherung im Sinne des 
Stabilit:ttsprogrammes der östeTTeichischen Bundesregienmg im Bereich Winschaft und Arbeit 
dargestellt: 

Reform des Altersteih:eilgeldes 

Aufwand rur Neuzugang 2004 € 50 Mio. 

Der Aufwand ergibt sich aus einer Reduktion des Zugangs auf Grund des Erfordernisses der 
Ersatzkraflstellung rur eine volle KostenabgellUng bzw. bei Blockzeitvereinbarung und der Verkllrzung 
der Bezugszeit auf fünf Jahre. Es wird von einem monatlichen Zugang in Altersteilzeil von 600 Personen 
und einem monatlichen Tagsatz von 37,8 € ausgegangen. 

Entfall der AIV-Versichcrung bei der DLU 

Minderaurwand durch die Maßnahme 2004 € 5,7 Mio. 

Die Berechnung beruht darauf, dass 7 100 Leistungsbezieher ihre Anwartschaft nur mit Hilfe yon 
Versicherungszciten auf Grund einer Beihilfe zur Deckung des Lebensunlerhahes erreichen. Aus der 
Differenz des Tagsatzes fitf Arbeitslosengeld und Notstandshilre von durchschnittlich 4 € und der 
Tatsache, dass etwas mehr als die Hälfte durch die Anrechnung yon Pannereinkommen einen 
vermindenen oder keinen Notstandshilfebezug haben, ergibt sich der oben angefithrte Betrag. 

Abgeltung der tatsllchlichen Kosten ror vorzeitige Alterspensionen bei ArbE-itslosigkeit an den 
A usgleichsronds der Pcnsionsversicherungstrilger IIb 2004 

Einsparung in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik € 201 Mio. 

Auf Grund der Abschaffung der vorzeitigen Allerspensionen bei Arbeitslosigkeit und der Einführung des 
übergangsgeldes in der Arbeitslosenversicherung fallen in der Pensionsversicherung nur melu" Kosten rur 
die Auslauffilile an, die durch die überweisung abgedeckt werden. Derzeit gibt es jährliCh 3.000 Zugänge 
in vorzeitige Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit mit einem jährlichen Pensionsaufwand von je 10.024 €. 
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Übergangsgeld nach Altersteilzeit 

Aufwand rur Übergangsgeld nach Altersteilzeit 2004 E g  Mio. 

Die monatlichen Abgänge aus A)tersteilzeit werden 2004 rund 300 Personen betragen, wovon 100 auf 
Grund der Pensionsrerorm in das Übergangsgeld zugehen werden. Daraus ergibt sich ein 
durchschnittlicher Bestand von 600 Beziehem mit einem durchschnittlichen Aufwand von monatlich je 
!.IOO €. 
Übergangsgeld 

Aufwand ruf Übergangsgeld 2004 € 19,4 Mio. 

Aus einem prognostizierten monalJil;hen Zugang von 265 Personen ergibt sich ein Durchschnittsbestand 
von 1.590 Personen mit einem monatlichen Aufwand von je 1.020 €. 

Lohnnebenkostensenkung rllr Ältere 

Beilragsentfall (A1V und IESG) € 105 Mio. 

Im Jahr 2004 werden voraussichtlich [6.000 ManneT im Alter zwischen 60 und 62 unselbständig 
beschaftigt sein, rur die durch die Neuregelung die Arbeitslosenversicherungspflicht und der IESG­
Zuschlag entfallen. FOr weitere 34.000 Personen (Frauen ab 56 und Männer ab 58 Jahren) ist ab 2004 
kein Arbeitslosenversicherungsbeitrag mehr zu entrichten. 

Anpassung· Bonus - Malus· System 

Verringerung des negativen Saldos um € 9  Mio. 

Beim Bonus-Malus-System soll entsprechend dem Regierongsprogramm stärker auf die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit abgestellt und die Ungleichbehandlung bei der Freisetzung von MlInnern und 
Frauen durch einen einheitlichen monatlichen Multiplikator bis zum 60. Lebensjahr beseitigt werden. 
Beim Bonus-Malus-System ergab sich 2002 ein Abgang von 10,1 Mio. €. Mindereinnahmen durch den 
Bonus in der Höhe VOll 21,3 Mio. € standen Einnahmen durch den Malus in der Höhe von 1 1 ,2 Mio. € 
gegenllber. Durch die geschlechtsneutrale Ausfonnl.llierung, die Abstellung al.lfdie BetriebSZl.lgehörigkeit 
und die Anhebl.lng des monatlichen Faktors sowie eine prognostizierte Anzahl von rund 5.900 
Malusfällen ergibt sich die oben angeflihrte Verringerung des Saldos. 

Zu Art. ,;+4 (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesl'tz): 

Die vorgeschlagene Regelung dient der im akcuellen Regierongsprogramm vorgesehenen finanziellen 
Entlastung der Arbeitgeber im Rahmen der Senkung der Lohnnebenkosten und sieht vor, dass bei 
Arbeitnehmern ab 60 die Zuschlagszahlung des Arbeitgebers - wie schon deruit bei den Lehrlingen · 
entfallen soll. Wie den Lehrlingen bleibt auch Arbeitnehmern, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, 
der Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld erhalten, auch wenn rur diese Personengruppen vom Arbeitgeber 
kein Zuschlag gemäß § 12 Abs. I Z 4 IESG zu entrichten ist. 

Zu Art. ,;+5 (Karenzgeldgeselz) 

Der Verfassungsgerichtshof haI mit Erkenntnis vom 25. November 2002, G 293/02-6, im 
Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr. 3 kundgemacht am 24. Jänner 2003, mit Ablauf des 30. Juni 2003 
wesentliche Teile der Teilzeitbeihilre rur unselbständig erwerbstätige Mlltter im KarenzgeldgeselZ 
aufgehoben. Vom Erkenntnis betroffen sind nur Eltern von Kindern, die nach dem 30. Juni 2000 und vor 
dem I .  Jänner 2002 geboren sind. Fllr Eltern von Kindern, die nach dem 3 1 .  Dezember 2001 geboren 
sind, gi II nicht mehr das Karenzgeldgeset7., sondern das Kinderbetreuungsgeldgesetz. Die vom 
Yerrassungsgerichtshofgesetzte Frist bis zum Außer-KraA-Treten der verfassungswidrigen Regelung soll 
nun genlltzt werden, um eine Regelung zu treffen. die rur unselbständig Erwerbstätige eine 
Teilzeitbeihilfe rur Väter unter den gleichen Voraussetzungen wie rur Mlltter vorsieht. Ein unselbständig 
erwerbstätiger Vater soll daher eine Teilzeitbeihilfe rur unselbständig Erwerbstätige erhalten, wenn er als 
Mutter auf Grund eines Dienstverhältnisses, eines freien Dienstverhältnisses, eines 
AUSbildungsverhältnisses oder eines Lehrverhältnisses einen Wochengeldanspruch gehabt hätte oder nur 
deshalb keinen Anspruch auf Wochengeld gehabt hätte, weil die maßgeblichen 
krankenversieherungsreehtliehen Vorschriften einen solchen Anspruch nicht vorsehen (zB bei 
bestimmten Ausbildungsverhältnissen). Bei Verzicht auf eine Neuregelung wären mil dem Wegfall der 
bisherigen Zugangsvoraussetzungen ab I .  Juli 2002 Mehrausgaben rur den Familienlastenausgleichsfonds 
durch Inanspruchnahme des im Zuge der Beschlussfassung des Kinderbetreuungsgeldgeselzcs aus 
finanziellen Grunden von der Einbeziehung in die Obergangsregelung ausgeschlossenen Personenkreises 
(Elternteile, die nicht erwerbstätig waren) rur die Zeit bis zur Vollendung des dreißigsten Lehensmonates 
bzw des dritten Lebensjahres des Kindes zu bedecken. 
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Außerdem soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der Bezug von Karenzgeld oder 
Teilzeifbeihilfe seil I .  Jänner 2002 auch neben einem versicherungspflichtigen Dienstverhaltnis möglich 
ist, sofern nur der Grenzbetrag von 14 600 € nicht Uberschritten wird. Der Karenzurlaub als wesentliche 
Anspruchsvoraussctzung ist daher nicht mehr systemkonform und soll entfallen. Damit können in 
einzelnen Fällen aufgetretene Härtefälle vennieden werden. 

Die RUckforderungsregelung soll an jene des Kinderbctreuungsgeldgesctzes angeglichen werden. Damit 
soll insbesondere auch die auf Grund des § 3 1  Abs. 4 letzter Satz des Kinderbetreuungsgeldgescrzes 
erlassene KBGG-Härtemlle-Verordnung. 8GBI. I! Nr. 40512001 ,  anwendbar werden. Um eine 
ungerechtfertigte BegLlnsligung bei Verzicht auf die RLlckforderung des bezogenen Karenzgeldes 
auszuschließen, soll klar gesteilt werden, dass eine Abbuchung vom Karenzgeldkonlo auch in einem 
solchen Fall zu erfolgen hat 

Bei der Zuschussre,gelung soll die anlässlich der Verlängerung der möglichen Bezugsdauer versehentlich 
nicht entfernte Bezugnahme auf die Nichtvollendung des zweiten Lebensjahres gestrichen und damit 
eindeutig klar gestellt werden, dass ein Zuschuss so lange gebühren kann wie die Grundleistung 
Karenzgeld oder Teilzeitbeihilfe. 

Zu Art. x+6 (Arbcitsver(lIssungsgesett) 

Das Regierungsprogramm sieht im Bereich Beschllftigungspolitik unter anderem eine Refonn des Bonus­
Malus-Systems vor, wobei der verstarkte KQndigungsschulz rur ältere Arbeitnehmer - im Konkreten die 
besondere Berncksichtigung der altersbedingten Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den 
Arbeitsprozess - erst nach einer längeren Beschäfiigungszeit einsetzen soll, um so die Begrundung von 
ArbeitsverMltnissen mit solchen Arbeitnehmern zu fördern. Der vorliegende Entwurf sieht dafllr eine 
nauer von 2 Beschäfti[:unesjahren VOT. 
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Texigegenübcrstellung 

Celtende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Arlikel l+l 

Änderung des Arbeilslosenversicherungsguclzes 1977 

§ 1. (I) . . .  

(2) Ausgenommen von der Arbeits\osenversicherungspflicht sind 

a) bis d) ... 

c) Personen, die das rur die vorzellige Allerspension bei langer 
Versicherungsdauer maßgebliche Mindestalter vollendet haben. ab 
dem Beginn des folgenden Kalendermonates. 

(3) bis (7) .. .  

§ 6. (\) Als Leistungen der Arbeitslosenversicherung werden gewährt: 

I .  bis 4 . ... ; 

5. Altcrsteilzeitgcld. 

(2) Die ßezieher der Leistungen nach Abs. 1 Z t bis 4 sind 
krankenvel'5ichen. 

§ I.(I) ... 

(2) Ausgenommen von der Arbeitslosenversicherungspflicht sind 

a) bis d) ... 

c) Personen. die das ruf eine Altcrspension maßgebliche Mindestaher 
oder das 6{). Lebensjahr vollendet hahen. ab dem Beginn des 
folgenden Kalendermonates. 

(J) bis (7) . .  

§ 6. (I) Als Leistungen der Arbeitslosenversicherung werden gewähn: 

I. bis 4 .... ; 

5. Alterstcitzeitge1d; 

6. Obergangsgeld nach Attersteit7.eit; 

7. Obergangsgetd. 

(2) Die Bezieher der Leistungen nach Abs. \ Z \ bis 4 sowie 6 und 7 sind 
kranken versichert. 
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Tutgegen ü!Je rstell u ng 

Geltende Fassung: 

§ 7. (I) und(2) ... 

(3) Eine Besch:l.ftigung aulTIehrnen kann und darf eine Person, 

I.  ... , 

2. der die Ausllbung einer unsclbsilindigen Beschäftigung auf Grund der 
gesetzlichen Vorschriften nicht verwehrt isl und 

) . ... . 

(4) und (5) ... 

§ 12. (I) bis (6) ... . 

(7) Unbe5chadet des Abs. J lit. a gilt als arbeitslos auch eine Frau (ein 
Mann), bei der (dem) die Voraussetzung rur deli Anspruch aur Karenzge1d 
nach dem Karenzgcldgesetz vor Ablaur des Karenzurlaubes deswegen 
weggerallen ist, weil ihr (sein) Kind, dessen Geburt Anlaß rur die Gewährung 
des Karenzurlaubes war, gestorben ist unt! der Dienstgeber einer vorzeitigen 
Beendigung des Karenzurlaubes nicht zugestimmt hat, und zwar so lange, als 
während der restlichen Dauer des Karcnzurlaubes kein Dienstverhältnis mit 
einem anderen Dienslgeber besteht. Dies gilt auch, wenn die Voraussetzungen 
rur den Bezug von Karcn7�urlaubs)geld deshalb weggerallen sind, weil die 
pnege bzw. Betreuung des Kindes rechtlich oder faktisch unmllglich iSI. 

(8) und (9) .. 

§ 14. (I) bis (J) .. 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 7. (I) und (2) .. 

(3) Eine BescMftigung aufnehmen kann und darf eine Person, 

I. . . . . 

2. die aufenthaltsrechtlich berechtigt ist. eine unselbständige 
Beschäftigung aufzunehmen und auszulIben, und 

3 . ... . 

(4) und (5) . . .  

§ 12. (l) bis (6) ... . 

(7) Unbe5chadet des Abs. 3 lit. a gilt als arbeitslos auch eine Frau 
während einer Karenz nach dem Munerschutzgesetz 1979, DGOL Nr. 221, 
oder vergleichbaren Vorschriften und ein Mann während einer Karenz nach 
dem Väter.Karenzgesetz, BGBL Nr. 6S 111989, oder vergleichbaren 
Vorschriften, wenn das Kind, das Anlass rur die Gewährung der Karenz war, 
gestorben ist oder nicht mehr im gemeinsamen Haushalt lebt und der 
Dienslgeber einer vorzeitigen Beendigung der Karenz nicht zugeslimmt haI, 
und zwar so lange, als während der restlichen Dauer der Karenz kein 
Dienstverhältnis mit einem anderen Dienstgeber besteht. 

(8) und (9) P' • 

§ 14. (I)bis(3) .. 
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T extgegcn übersteIlung 

Geltende Fassung: 

(4) Auf die Anwartschaft sind folgende im Inland zurUckgeleglc oder 
aufgrund inländischer Rechtsvorschriften erworbene Zeilen anzurechnen: 

a)bise) . . .  : 

l) Zeiten, rur die ein Sicherungsbeitrag gemaß § 5d AMPFG in der 
Fassung des Bundesgesetzes ßGBl. l NT. 14811998 entrichtet 
wurde. 

(5) Ausländische Beschäftigungs- oder Versicherungszeiten sind auf die 
Anwartschaft anzurechnen, soweit dies durch zwischenstaatliche Abkommen 
oder internationale Verträge geregelt ist. Bei dieser BerUcksichtigung 
ausländischer Beschllftigungs- und Versicherungszeiten ist die ZurUcklegung 
einer Mindestbesch!lftigungszeit im Inland vor der Ge!tendmachung des 
Arbeitslosengeldes nicht erforderlich. wenn der Arbeitslose 

1 .  vor seiner letzten Beschäftigung im Ausland insgesamt 15 Jahre seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich gehabt hat oder 

2. zwecks FamilienzusammenfUhrung nach ÖSterreich übersiedelt ist und 
sein hier lebender Ehegatte insgesamt mindestens 15  Jahre seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat und 

in heiden F:!.l1en innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der Beschäftigung 
oder der Versicherungspflicht im Ausland sich in Österreich arbeitslos meldet. 

(6) und (7) ... . 

§ 15. ( I ) bis (7} ... . 

Vorgeschlagene f'assung: 

(4) Auf die Anwartschaft sind folgende im Inland zurtlckgelegte oder 
aufgrund inHlndischtr Rechtsvorschriften erworbene Zeiten anzurechnen: 

a)bise) . . .  ; 

f) Zeiten, ftlr die ein Sicherungsbeitrag gemäß § 5d AMPFG in der 
Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. 1 Nr. 14811998 entrichtet 
wurde; 

g) Zeiten einer gemllß § l Abs. 2 lil. e von der 
Arbeitslosenversicherungspfticht ausgenommenen 
krankenversicherungspflichtigen Erwerbstlltigkeit. 

(5) Ausl!ndische Beschäftigungs- oder Versicherungszeiten sind auf die 
Anwartschaft anzurechnen, soweit dies durch zwischenstaatliche Abkommen 
oder internationale Vertrllge geregelt ist. 

(6) und (7) ... . 

§ IS. (I) bis(7). 
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Tutgegen überstell ung 

Geltende Fassung: 

(8) Die Rahmenfrist für gemäß § l Abs. 2 lit. e von der 
Arbeilslosenversicherungspflichl ausgenommene Personen verlangen sich um 
Zeiträume einer kr.\nkenversicherungspfl ichtigen Erwerbstlltigkeit. 

§ 18.(1) bis(J) ....  

(4) Die Bezugsdauer !Ur Personen, die das 45. Lebensjahr vollendet 
haben, verlängen sich wn die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen gemäß 
§ 12 Abs. 5. 

(5)bis(IO) ... 

§ 24. ( I )  Wenn eine der Voraussetzungen !Ur den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld wegfä.llt, iSI es einzustellen; wenn sich eine für das Ausmaß 
des Arbeitslosengeldes maßgebende Voraussetzung änden, ist es neu zu 
bemessen. 

(2) ... . 

§ 27. ( I )  Ein Arbeitgeber, der altere Arbeitnehmer/noen beschäftigt. die 
ihre Arbeitszeit verringern, und diesen einen Lohnausgleich gewahrt, hat 
Anspruch auf Altersleilzeitgeld. 

(2) Altersteilzeitgeld gebUhn längstens seehseinhalb Jahre rur Frauen ab 
Vollendung des 50. Lebensjahres und rur Manner ab Vollendung des 
55. Lebensjahres, die 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 18. (I) bis(31 ... . 

(4) Die ßezugsdauer verlängert sich um die Dauer der Teilnahme an 
Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 5. 

(5) bis (IO) .. 

§ 24. (I) Wenn eine der Voraussetzungen rur den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld wegfällt, ist es einzustellen; wenn sich eine rur das Ausmaß 
des Arbeitslosengeldes maßgebende Voraussetzung ändert, ist es neu zu 
bemessen. Auf Antrag des LeistungsbeZiehers ist über die Einstellung oder 
Neubemessung binr.en vier Wochen ein Bescheid zu erlassen. 

(2) ... . 

§ 27. (1) Ein Arbeitgeber, der ältere Arbeitnehmer/nnen beschlilligl, die 
ihre Arbeitszeit verringern, und diesen einen Lohnausgleich geWährt, hai 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld. 

(2) Altersteilzeitgeld gebUhrt 1:tngstens fUnf Jahre ruf Personen, die nach 
spätestens fUnf Jahren das Mindestaller ftJr eine Alterspension vollenden und 
die 
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T tltgegen übersteIlung 

Celtende Fassung: 

[ .  in den letzten 25 Jahren vor der Geltendmachung des Anspruches 
180 Wochen arbeitslosenversicherungspnichtig beschäftigt waren, 

2. auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung ihre der gcsetzli<:hen oder 
kollektivvenraglich geregelten Normalarbeitszeit entsprechende oder 
diese höchstens um 20 vH unterschreitende Normalarbeitszeit auf 40 
bis 60 vH der Normalarbeitszeit verringert haben, 

3. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer Belriebsvereinbarung oder 
einer vertraglichen Vereinbarung 

a) bis zur Höchstbeitragsgrondlage gemäß § 45 ASVG einen 
Lohnausgleich in der Höhe von mindestens 50 vH des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit gebUhrenden Entgelt und dem der verringerten 
Arbeitszeit entsprechenden Entgelt erhalten und 

b) tur die der Arbeitgeber die 
entsprechend der Beitragsgrundlage 
Normalarbeitszeit entrichtet und 

Sozialversicherungsbeiträge 
vor der Herabsetzung der 

4. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer Belriebsvereinbarung oder 
einer vertraglichen Vereinbarung Anspruch auf Berechnung einer 
zustehenden Abfertigung auf der Grundlage der Arbeitszeit vor der 
Herabsetzung der Nonnalarbeilszeil haben; fUr die Berechnung einer 
Abfertigung nach dem BUAG gilt § l3d Abs. 3 BUAG. 

Vorgeschlagene Fassung: 

I .  in den letzten 25 Jahren vor der Geltendmachung des Anspruches 
(Rahmcnfris!) 780 Wochen arbeilslosenversicherungspflichtig 
beschäftigt waren, wobei die RahmenfriSI um 
arbeitslosenversicherungsversicherungsfreie Zeiten der Belreuung von 
Kindern bis zur Vol1endung des 15. Lebensjahres erstreckt wird, 

2. auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung ihre Nonnalarbeitszeit, 
die im letzten Jahr der gesetzlichen oder kolleklivvertraglich 
geregelten Nonnalarbeitszeit entsprochen oder diese höchstens um 
20 vH unterschritten hat, auf 40 bis 60 vH verringert haben, 

3. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer Betriebsvereinbarung oder 
einer vertraglichen Vereinbarung 

,.a) bis zur Höchslbeitragsgrundlage gemäß § 45 ASVG einen 
Lohnausgleich in der Höhe von mindestens 50 vH des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem im letzten Jahr vor der 
Herabsetzung der Nonnalarbeitszeit durchschnittlich gebOhrenden 
Entgelt und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden 
Entgelt eThalten und" 

b) rur die der Arbeitgeber die 
entsprechend der Beitragsgrundlage 
Nonnalmbeitszeit entrichtet und 

Sozialversicherungsbeiträge 
vor der Herabsetzung der 

4. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer Betriebsvereinbarung oder 
einer vertr�glichen Vereinbarung Anspruch auf Berechnung einer 
zustehenden Abfertigung auf der Grundlage der Arbeitszeit vor der 
Herabsetzung der Nonnalarbeitszeit haben; rur die Berechnung einer 
Abfertigung nach dem BUAG gilt § 13d Abs. 3 BUAG. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung: 

(3) FOr Personen, die eine Leistung aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung, ein Sondenuhegeld nach dem 
Nachtschwerarbeitsgesetz. BGBL Nr. 35411981 ,  oder einen Ruhegenuss aus 
einem Dienstverhllitnis zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehen 
oder die Anspruchsvoraussetzungen rur eine dieser Leistungen erfilllen, 
gebOhrt kein Altcrsteilzeitgeld. 

(4) Das Altersteilzeitgeld hat dem Arbeitgeber den zuslltzlichen Aufwand 
abzugelten, der durch einen Lohnausgleich bis zur Höchstbeitragsgrundlage in 
der Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit gebIIhrenden Entgelt und dem der 
verringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt sowie durch die EntrichtWlg 
der SozialversicherungsbeitJ1ge entsprechend der Beitragsgrundlage vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit entsteht. Als zusätzlicher Aufwand rur die 
Entrichtung der SozialversicherungsbeitJ1ge ist der Unterschiedsbetrag 
7.Wischen den entsprechend der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit entrichteten Dienslgebcr. und Dienstnehmerbeiträgen zur 
Sozialversicherung (Pensions·, Kranken·. Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung) und den dem Entgelt (einschließlich Lohnausgleich) 
entsprechenden Dienstgeber- und Dienstnehmerbeitragen lUr 
Sozialversicherung abzugelten. 

Vorgeschlagene fassung: 

(3) Fllr Personen, die eine Leistung aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung aus einem Versicherungsfall des Alters, ein 
Sondenuhegeld nach dem Nachtschwerarbeitsgcsetz. BGBI. Nr.354/1981, 
oder einen Ruhegenuss aus einem Dienstverhältnis lU einer öffentlich· 
rechtlichen Körperschaft beziehen oder die Anspruchsvoraussetzungen filr eine 
dieser Leistungen erfilllen, gebUhrt kein Altersteilzeitgeld. 

(4) Das Altersteilzeitgeld haI dem Arbeitgeber einen Anteil des 
zusätzlichen Aufwandes, der durch einen Lohnausgleich bis zur 
Höchslbeirragsgrundlage in der Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem im letzten Jahr vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit 
gebührenden Entgelt und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden 
Entgelt sowie durch die Entrichtung der Sozialversicherungsbeitrllge 
entsprechend der Beitragsgrund!age vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den 
entsprechend der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit entrichteten Dienstgeber· und Dienslnehmerbeilrllgen zur 
Sozialversicherung (Pensions-, Kranken-, Unfall· und 
Arbeitslosenversicherung) und den dem Entgelt (einschließlich Lohnausgleich) 
entsprechenden Dienstgeber- und Dienstnehmerbeitrllgen ZU! 
Sozialversicherung entsteht, abzugelten. Der abzugehende Anteil betJ1gt 50 vH 
des zuslltzlicllen Aufwandes. Unter der Voraussetzung, dass zustltzlich nicht 
nur vOrllbergehend ein zuvor arbeitsloser Arbeitnehmer, der einer der vom 
Bundesminister filr Wirtschaft und Arbeit in den Zielvorgaben an das 
Arbeitsmarktservice (§ 59 Abs. 2 AMSG) definierten Personengruppen 
angehört, Ober der Geringfilgigkeilsgrenze versicherungspßichtig beschäftigt 
oder ein Uhrling ausgebildet und im Zusammenhang mit dieser Maßnahme 
vom Dienstgeber kein DienstverMhnis aufgelöst wird, betrllgt der 
abzugehende Anteil fur Zeitrllume, in denen diese Voraussetzung erfilllt ist, 
100 vH des zuslltzlichen Aufwandes. Wird der Anspruch auf Altersleilzeitgeld 
erst nach Beginn der Altersteilzeilbeschllftigung geltend gemacht, so gebOhrt 
das Altersteilzeitgeld rtIckwirkend bis zum Höchstausmaß von drei Monaten. 
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Textgegen übersteIlung 

Geltende Fassung: 

(5) Sieht die Vereinbarung Ober die Altersteilzeitarbcit unterschiedliche 
wöchentliche Normalarbeitszeiten oder eine unterschiedliche Verteilung der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit vor, so ist die Voraussetzung nach Ahs. 2 Z 2 
auch dann erHlllt, wenn 

I .  die wöchentliche Normalarbeitszeit in einem DurchrechnungszeilTaum 
im Durchschnitt die vereinbarte verringerte Arbeitszeit nichl 
Uberschrejlel und 

2. das Entgelt flIr die A hersteilzeitarheit fortlaufend gezahlt wird. 

(6) Der Arbeitgeber hai jede ruf das Bestehen oder ruT das Ausmaß des 
Anspruches auf Altemeilzeitgeld maßgebliche Änderung unverzUglich der 
lllStll.ndigen regionalen Geschaftsstelle des Arbcitsmarktservice anzuzeigen. 

(7) Das Altersteilzeitgeld stellt kein Entgelt im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 (UStG 1994), BGBI. Ne 663, dar. 

(8) Wenn eine der Voraussetzungen rur den Anspruch auf 
Altersteilzeitgeld wegfällt, ist es einzustellen; wenn sich eine tur das Ausmaß 
des Altersteilzeilgeldes maßgebende Voraussetzung linden, ist es neu zu 
bemessen. Wenn sich die Zuerkennung oder die Bemessung des 
Ahersleilzeitgeldes nachträglich als gcsetzlich nicht begrUndet herausstellt, ist 
die Zuerkennung zu widerrufen oder die Bemessung rOckwirkend zu 
berichtigen. Bei Einstellung, Herabsetzung, Widerruf oder Berichtigung einer 

Vorgeschlagene Fassung: 

(5) Sieht die Vereinbarung Uber die Altersteilzeitarbeit unterschiedliche 
wöchentliche Nonnalarheitszeiten oder eine unterschiedliche Verteilung der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit vor, so iSI die Voraussetzung nach Abs. 2 Z 2 
auch dann erftlllt, wenn 

I. die wöchentliche Nonnalarbeilszeit in einem Durchrechnungszeitraum 
im Durchschnilt die vereinbarte verringerte Arbeitszeit nicht 
uherschreitet, 

2. das Entgelt rur die Altersteil1.eitarbeit fortlaufend gezahlt wird und 

3. zusatzlich nicht nur vorObergehend ein zuvor arbeitsloser 
Arbeitnehmer, der einer der vom Bundesminister ruf Wirtschaft. und 
Arbeit in den Zielvorgaben an das Arbeitsmarktservice (§ 59 Abs. 2 
AMSG) definierten Personengruppen angehört, uber der 
Geringrugigkeitsgrenze versicherungspflichtig beschaft.igt oder ein 
Lehrling ausgebildet und im Zusammenhang mit dieser Maßnahme 
vom Dienstgeber kein Dienstverhältnis aufgelöst wird. 

(6) Der Arbeitgeber hat jede rur das Bestehen oder tur das Ausmaß des 
Anspruches auf Altersteilzeilgeld maßgebliche Änderung unverzUglich der 
zustllndigen regionalen Geschaftsstelle des Arbeitsmarktscrvice anzuzeigen. 

(7) Das Allersteilzeitgeld stellt kein Entgelt Im Sinne des 
Umsatzsleuergesetzes 1994 (USIG 1994), BGB!. Nr. 663, dar. 

(8) Wenn �ine der Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Altersteilzeitgeld wegfll.llt, ist es einzustellen; wenn sieh eine ruf das Ausmaß 
des Altersteilzeitgddes maßgebende Voraussetzung !ndert, ist es neu zu 
bemessen. Wenn sich die Zuerkennung oder die Bemessung des 
AltefSteilzcitgeldes nachtrAglich als gesetzlich nicht begrtlndet herausstellt, ist 
die Zuerkennung zu widerrufen oder die Bemessung rtlckwirkend zu 
berichtigen. Bei Einstellung, Herabsetzung, Widerruf oder Berichtigung einer 
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Textgegenübentellung 

Gelttnde Fassung: 

Leistung ist der Empfanger des Altersteilzeitgeldes zum Ersatz des 
unberechtigt Empfangenen zu verpflichten. wenn er den Bezug durch unwahre 
Angaben oder durch Verschweigung maßgebender Tatsachen herbeigeftJhrt hat 
oder wenn er erkennen musste, dass die Leistung nicht oder nicht in dieser 
HOhe gebllhrte. Die Verpflichtung zum RUckersatz besteht auch hinsichtlich 
jener Leisrungen, die wegen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung eints 
Rechtsmittels weiter gewahr1 wurden, wenn das Vtrfahren mit der 
Entscheidung geendet hat, dass die Leistungen nicht oder nicht in diesem 
Umfang gebOhrten. 

§ 36. (I) bis (3) ... . 

(4) Wird Einkommen auf die Notstandshilfe angerechnet, so iSI der 
anzurechnende Betrag kaufmannisch auf einen vollen Eurobttrag zu runden. 

(5) bis (8) ... . 

Vorgnchlagrne Fassung: 

Leistung ist der Empfllnger des AlttrSteilzeitgeldes zum Eßatz dts 
unberechtigt Empfangenen zu verpflichten, wenn er den Bezug durch unwahrt 
Angaben oder durch Verschweigung maßgebender Tatsachen herbeigefllhrt hat 
oder wtnn er erktnnen musste, dass die Leistung nicht oder nicht in dieser 
HOhe gebührte. Die Verpnichrung zum RDckersatz besteht auch hinsichtlich 
jena Leistungen, die wegen ZuerkerulUng der aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsmittels weiter gewahrt wurden, weM das Verfahren mit der 
Entscheidung geenckt hat, dass die Leistungen nicht oder nicht in diesem 
Umfang gebUhrten. 

§ J6. (I) bis (3) . . .  

(4) Wird Einkommen auf die Notstandshilfe angerechnet, so iSI der 
anzurechnende Betrag kaufmännisch auf einen 'lallen Eurobetrag zu runden. 
Bei Besuch von Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen geWährte Beihilfen und 
andere Zuwendungen, die zur Abdeckung schulungsbedingter 
Mehraufwendungen dienen, sind nicht anzurechnen. 

(5) bis (8) . . . . 

Abschnitt Ja 

Besondere Leistungen ror Illere Personen 

Obergangsgeld nach Allersleilzeit 

§ J9. (I) Personen, die eine Vereinbarung Ober die Allersteilzeitarbeit 
abgeschlossen haben und rur die der Arbeitgeber Altersteilzeitgeld gemäß § 27 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGß!. I NT. 9212000 erhalten hat, haben 
Anspruch auf ein Übergangsgeld, wenn sie nach Ende des Dienstverhaltnisses 
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Geltende Fassung: 

Textgegenüberstellung 

Vorgeschlagene Fassung: 

arbeitslos im Sinne des § 12 sind und wegen Anhebung des Antrittsalters rur 
die vorzeitige Alterspension noch nicht die Anspruchsvoraussetzungen tur eine 
Leistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung ctfllllen. Wenn keine 
Aussicht auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt in absehbarer Zeil 
besteht, kann die regionale Gcschänsstelle im Rahmen der Richtlinie des 
Arbeitsmarktservice (§ 38b AMSG) nach Anhörung des Regionalbeirales 
festlegen, dass solche Personen sich rur eine bestimmte Zeil nicht ständig zur 
Aufnahme und Ausilbung einer Besch:lftigung bereithalten (§ 7 Abs. 3 Z I )  
mUssen. Während dieser Zeit sind § 49 (Konlrollmetdungen) und § 16 Abs. I 
lit. g (Ruhen bei Auslandsaufenthalt) nicht anzuwenden. Die regionale 
GeschIlftssteIle hat !Ur diese Personen nach Anhörung des Regionalbeirates 
festzulegen. dass si! der Arbeitsvennitllung wieder ständig zur Verrugung 
stehen mUSsen, wenn begrtlndete Aussicht auf eine Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt besteht 

(2) Das Übergangsgeld gebührt in der Höhe des um 20 vH erhöhten 
Grundbetrages des Arbeitslosengeldes zuzllglich allfälliger Familienzuschläge. 

(3) Im Übrigen gelten rur das Übergangsgeld die rur das Arbeitslosengeld 
festgelegten Bestimmungen. 

Übergangsgeld 

§ 39a. (I) Personen, die das Mindestalter rur die vorzeitige Alterspension 
gemäß § 253a ASVG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 1 
Nr. 10312001 in den Jahren 2004 bis 2006 errullen, haben bis zur Erfililung der 
Voraussetzungen rur eine Alterspension Anspruch auf ein Übergangsgeld, 
wenn sie durchgehend mindestens zwölf Monate arbeitslos im Sinne des § 12  
sind und trotz intensiver Bemllhungen keine neue Beschäftigung anlreten 
können. Der Zeitraum von �If Monaten verlängen. sich um Zeitrl!.ume gemllß 
§ 15 Abs. 3 Z I. Wenn keine Aussicht auf eine Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit besteht, kann die regionale Geschäftsstelle im 
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T extgegcoliberstell u ng 

Geltende Fassung: 

§ 40. (1) Die Bezieher von Leistungen nach § 6 Z I bis 5 sind während 
des Leistungsbezuges bei der Gebietskrankenkasse ihres Wohnortes 
krankenversichert. FOr diese Versicherung gelten die Vorschriften des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzts Ober die gesetzliche 
Krankenversicherung rur Pflichtversichene. soweit sich nicht aus den 
folgenden Bestimmungen Abweichendes ergibt. 

(2) ... 

§ 51. (1) ... . 

(2) Die Auszahlung der Leistungen nach diesem Bundesgesetz erfolgl 
jcwcils an einem bestimmten Tag im Monat fUr eincn Monat bar im nachhinein 
über die Osterreichische Postsparkasse. In besonders 
berticksichtigungswUrdigen Fällen kann die regionale Geschäftsstelle eine 

Vorgeschlagene Fassung: 

Rahmen dcr Richtlinie des Arbeitsmarktservice (§ 38b AMSG) nach Anhörung 
des Regionalbeirates festlegen, dass solche Personen sich rur eine bestimmte 
Zeit nicht ständig zur Aufnahme und AusObung einer Beschäftigung 
bereithalten (§ 7 Abs. 3 Z I) mOssen. Während dieser Zeit sind § 49 
(Kontrollmeldungen) und § 16 Abs. I lil. g (Ruhen bei Auslandsaufemhalt) 
nicht anzuwenden. Die regionale Geschäftsstelle hat tur diese Personen nach 
Anhörung des Regionalbcirates festzulegen, dass sie der Arbeitsvermittlung 
wieder ständig zur Verrugung stehen müssen, wenn begrtlndete Aussicht auf 
eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt besteht. 

(2) Das Übergangsgeld gebührt in der Höhe des um 20 vH erhöhten 
Grundbetrages des Arbeitslosengeldes zuZllglich allfälliger Familienzuschläge. 

(3) Im Übrigen gelten rur das Übergangsgeld die ruf das Arbeitslosengeld 
festgelegten Bestimmungen. 

§ 40. (1) Die Bezieher von Leistungen nach § 6 Z I bis 4 sowie 6 und 7 
sind wahrend des Leistuogsbezuges bei der Gebietskrankenkasse ihres 
Wohnortes krankenversichert. FOr diese Versicherung gelten die Vorschriften 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgeseues uber die gesetzliche 
Krankenversicherung filr Pflichtversicherte, soweit sich nicht aus den 
folgenden Bestimmungen Abweichendes ergibt. 

(2) . .. 

§ 51 . ( 1 ) .  

(2) Die Aus7.ahlung der Leistungen nach diesem Bundesgesetz erfolgt 
jeweils an einem bestimmten Tag im Monat rur einen Monat im Nachhinein 
uber die Österreichische Postsparkasse auf ein Scheckkonto des 
Leistungsbeziehers bei der Österreichischen Postsparkasse oder auf ein 
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Tex tgegen übentell ung 

Gdtende Fassung: 

Sonder-(Zwischen-)auszahlung veranlassen. Auf Antrag des 
Leistungsbeziehers kGnnen die Geldlcisfungen an Stelle der Bal7..ahlung auf ein 
Scheckkonto des Leistungsbeziehef$ bei der Ö$terreichischen POSlSparkasse 
oder aur ein Girokonto des Leistungsbeziehef$ bei einer anderen inlandischen 
Kredirumemehmung Oberwiesen werden. Auszahlungen im 
Überweisungsverkehr sind nur lUlllssig, wenn sichergestellt ist. daß die 
Auszahlung der Leistungen ordnungsgemllß erfolgt und zweckentsprechende 
VOf$orge gegen mißbrlluchliche Bezoge getroffen wurde. 

(3) und (4) . . . . 

§ 69. (I) bis (3) . . .  

§ 79. (I)bis (68) ... . 

Vorgeuhlagene Fassung: 

Girokonto des leistungsbezithtf$ bei einer anderen inländischen 
Kredirunttmehmung. Ist die überweisung auf ein Konto nicht mOglich, so 
trfolgt die Auszahh;ng der Leistungen jeweils an einem bestimmten Tag im 
Monat rur tintn Monal bar im Nachhinein Ober die ÖSterreiehische 
Postsparkasse. 

(3) und (4) . . . 

§ 69. (I) bis(3) . . .  

(4) Der Bundesminister mr Inneres hat den regionalen Gesehallsstellen 
die Meldedaten, die rur diese zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, im Wege 
automationsunterstOlz!er DatenObermittlung aus dem Zentralen Melderegisler 
(ZMR) gemaß § 16  des Meldegesetzes 1991. 8GBI. Nr. 9/1992, unentgeltlich 
lUr VerfUgung zu stellen. 

§ 79. (I) bis(6.) ... . 

(69) Dit U 7  Abs. ] Z 2, 1 2 Abs. 7. 14 Abs.4 und S. 15, 18 Abs. 4, 24 
Abs. I ,  ]6a Abs. 4, 51 Abs. 2 und 69 Abs.4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes ßGBI. I NT. xxxI200] treten mit I. Juli 200] in Kraß." 

(70) Die §§ 1 Abs.2 lil. e. 6, ]9, ]93 und 40 Abs. i treten mit I. Janner 
2004 in Kraft. 

(71) § 27 in du Fassung des Bundesgesetzes BGBI. J Nr. xxxI200] tritt 
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Textgegen überstell ung 

Gellende Fassung: 

§80. (I) bis (8) .. 

(9) Die §§ 26a und 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL! 
Nr. 9212000 und § 28 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I 
NT. 179/1999 treten mit Ablauf des 3 1 .  Dezember 2003 außer Kraft; sie sind 
jedoch auf laufende FAlle weiter anzu ..... enden. 

(10) Die §§ 15 Abs. 5 und 18  Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. r NT. 9212000 treten mit Ablauf des 3 J .  Dezember 2003 außer Kraft; sie 
sind jedoch auf laufende Fälle weiter anzuwenden. 

( 1 1 )  ... . 

§81. (I) bis (9) . . .  

Vorgeschlagene Fa$$ung: 

mit I .  Jänner 2004 in Kraft und gilt tur Ansprüche auf Altersteilzeilgeld, die 
nach dem 31 .  Dezember 2003 erstmals geltend gemacht ..... erden. 

§ 80. (1) bis (8) ... . 

(10) § 15 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I NT. 9212000 
Iritt mit Ablauf des 3 1 .  Dezember 2003 außer Kraft; er ist jedoch auf laufende 
Fal1e weiter anzuwenden. 

( 1 1 )  . . . . 

§ 81. (I) bis (9) ... . 

ObergangsTegelung für Allersteilzeitgeldvereinbarungen 

§ 82. Einem Arbeitgeber. der Anspruch auf Altersteilzeitgeld gemäß § 27 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. J NT. 9212oo0 hat, gebilhn 
Altersteilzeitgeld rur Personen, die auf Grund der Erhöhung des rur einen 
Anspruch auf Alterspension erforderlichen Mindestalters nicht mit dem Ende 
der ursprtlnglichen Altersteilzeitvereinbarung in Pension gehen können, bei 
Verlängerung der Altersteilzeitvereinbarung und Errullung der abrigen 
Voraussetzungen längstens bis zum Ablauf des Kalendennonales nach 
Erreichung des Pensionsantrittsalters. 
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T cxtgegenüberstcll u n g 

Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel 1+2 

§ 1.(I) . .  

Ä IIderu ng des Arbeitsma rktpolitik-Fi na nzieru ngsgesetzes 

§ 1. (I) ... 

(2) Die Einnahmen gemäß Abs. I sind ruT folgende Ausgaben zu 
verwenden: 

I .  bis 5 . ... , 

6. rur untemehmensbezogene Arbeitsmarktförderungen nach dem AMf'G 
gemäß § 6 Abs. 4, 

7. und S . .. .  , 

9. rur Förderungsmaßnahmen nach dem Studienfbrderungsgesetz 1992, 
BGBI. Nr. 305, gemäß § 6 Abs. 4 zweiter Satz. 

10. rur Aufwendungen des Bundesministers rur Winschafi und Arbeit 
gemllß § 59 AMSG bis zum Höchstausmaß von 0,25 vH der 
Einnahmen gcmäß Abs. 1 Z 1. 

1 1 .  tUr einen Beitrag zu den Aufwendungen nach dem Bauarbeiter· 
SchlechlWellerentschädigungsgesetz (BSchEG), BGBI. NT. 129/1957, 

12. rur Überweisungen an den Ausgleichsfonds der Tr'lIger der 
Pensions versicherung gemllß § 6 Abs. 3 und 

13. rur überweisungen des Bundes an das Arbcitsmarktservice gemäß § 6 
Abs. 2. 

(2) Die Einnahmen gemaß Abs. I sind rur folgende Ausgaben zu 
verwenden: 

I .  bis 5. 

6. flIr Kostencrsälze rur die DurchftJhrung und Auswertung statistischer 
Erhebungen Uber Arbeitskräfte, 

7. und 8 . . . .  , 

9. ftJr Aufwer.dungen des Bundesministers tur Winschaft und Arbeit 
gemäß § 59 AMSG bis zum Höchstausmaß von 0,25 vH der 
Einnahmen gemäß Abs. I Z I ,  

10. tUr einen Beitrag zu den Aufwendungen nach dem Bauarbeiler­
SchiechlWe\lerenlschlldigungsgesetz (BSchEG), BGBI. NT. 129/1957, 

1 1 .  rur Überweisungen des Bundes an das Arbeitsmarktservice gemäß § 6 
Abs. 2 und 
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Textgegen übersteIlung 

Geltende Fassung: 

(3) ... . 

§ 2. (I) bis(7) . 

§ Sb. (I) und (2) 

(3) Der Beitrag ist in einem Betrag zu entrichten und ist wie folgt zu 
bemessen: 

I .  ßeilragsgrundlage ist die letzte volle Beitragsgrundlage einschließlich 
anteiliger Sondef7.ahlungen des gelösten Dienstverhaltnisses. 

2. Ab Vollendung des 50. Lebensjahres der Dienstnehmerin oder des 
Dienstnehmers betragt der Grunrlbetrag 0,2 vH der Beitragsgrundlage. 
Dieser Grundbetrag erhöht sich jeweils rur je drei weitere vollendete 
Lebensmonate um 0, I vH maximal bis zur HOhe des jeweils geltenden 
Arbeilgeberbeitrages zur Arbeitslosenversicherung. 

3. Der Grundbetrag ist mit der Anzahl der Monale. die vom Zeitpunkt 
der Aunösung des Dienstverhältnisses bis zum Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze rur die vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer [iegen, zu vervielfachen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

J 2. rur sonstige in diesem Bundesgesetz vorgesehene Überweisungen. 

(3) . .  

§ 2.(I) bis(7) . .  

(8) FOr Frauen, die das 56. Lebensjahr und rur Männer. die das 
58. Lebensjahr vollendet haben, ist der Arbcilslosenversicherungsbeitrag aus 
Mitteln der Gebanmg Arbeitsmarktpo]jtik zu tragen. 

§ Sb. (I) und (2) ... . 

(3) Der Beitrag ist in einem Betrag zu entrichten und ist wie folgt zu 
bemessen: 

1 .  Beitragsgrundlage ist die letzte volle Beitragsgrundlage einschließlich 
anteiliger Sonderzahlungen des gelösten Dienstverhällnisses. 

2. Ab Vollendung des 50. Lebensjahres der Dienstnehmerin oder des 
Dienstnehmers beträgt der Grundbetrag 0,2 vH der Beitragsgrundlage. 

3. Der Grundbctrag erhöht sich ab einer Dauer des Dienstverhältnisses 
von 15  Jahren aurO,3 vH, von 20 Jahren aufO,4 vH und von 25 Jahren 
aufO,5 vII. 

14 

33/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
32 von 51

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Textgegen übersteIlung 

Geltende Fas5ung: 

4. Bei Verletzung der gernllß § 4S des Arbeitsmatktlbrdernngsgesetzes 
(AMFG), BGB!. Nr. 3111 969, einzuhaltenden Verpflichtung zur 
schriftlichen Anzeige des Ausspruches der Kllndigung des 
Arbeitsverhältnisses einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers, 
die das 50. Lebensjahr vollendet haben, erhöht sich dcr nach den Z I 
bis 3 errechnete Betrag um 30 vH. 

§ 6. (I) Der Beitrag gemllß § I Abs. I Z 6 iSl, soweit es die 
Vennögenslage des Arbeitsmarktservice unter Hinzurechnung der 
Kreditaufnahmemöglichkeiten gemaß § 48 des Arbeitsmarktservicegesetzes 
zulllsSt, rum Ausgleich der Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe ZU 
leisten, wie in einem Kalenderjahr die Ausgaben gemllß § l Abs. 2, 
ausgenommen Z 13, die Einnahmen gernllß § 1 Abs. I, ausgenommen Z 6, 
Obersteigen. 

(2) Die Überweisungen an das Arbeitsmarktserviee gemäß § l Abs. 2 
Z 13 sind zum Ausgleich der Gebarung ArbeilSrnarktpolilik in der Höhe zu 
leisten, wie in einem Kalenderjahr die Einnahmen gemliß § 1 Abs. I, 
ausgenommen Z6, die Ausgaben gemäß § I Abs. 2, ausgenommen Z 13, 
übersteigen. 

(3) Das Arbeitsmarktservice hat jährlich 356 096 887 € und im Jahr 2002 
Ilberdies bis zum I.  April 385 420 376 € und bis zum I .  November weilere 
385 420 376 € aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik an den beim 
Hauptverband der SozialversicherungsIrager eingerichteten Ausgleichsfonds 
der Träger der Pensionsversicherung (§ 447g ASVG) zu Oberweisen. 

Vorgeschlagene Fas5ung: 

4. Der Grundbetrag erhöht sich weiters rur jeden vollendeten 
Lebensmonat nach dem 50. Lebensjahr bis zum 60. Lebensjahr um 
0,1 vH. 

5. Der Grundbetrag iSI bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres mit der 
Anzahl der Monate. die bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres 
liegen, zu vervielfachen. 

§ 6. (I) Der Beitrag gemllß § I Abs. I Z 6 iSl, soweit es die 
Vermögenslage des Arbeitsmarktservice unler Hinzurechnung der 
Kreditaufnahmemöglichkeilen gemäß § 48 AMSG zulllsst, zum Ausgleich der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe ZU leisten, wie in einem 
Kalenderjahr die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 1 1 , die 
Einnahmen gemaß § 1 Abs. I, ausgenommen Z 6, Ilbersteigen. 

(2) Die Überv,eisungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § l Abs. 2 
Z 1 1  sind zum Ausgleich der Gebarung Arbeitsmarklpolitik in der Höhe zu 
leisten. wie in einem Kalenderjahr die Einnahmen gemäß § I Abs. I ,  
ausgenommen Z 6, die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 1 1, 
Ilbersteigen. 
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Tutgegenübentellung 

Geltende Fassung: 

(4) Aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik sind ab 2003 jährlich bis 
spätestens 5. Februar 2 1 801 850€ an den Bund fllr Zwecke der 
unternehrnensbezogenen Arbeitsmarktförderung zu llberweisen. Überdies sind 
im Jahr 2002 18 168 209 € an den Bund rur Zwecke der Gewahrung von 
Förderungsmaßnahmen nach dem StudienRlrderungsgesetz 1992 zu 
llberweisen. 

(5) Wenn in einem Jahr durch die Überweisung gemäß Abs. 3 ein Abgang 
in der Gebarung Arbeitsmarktpolilik entsteht, ist dieser vom Bund zu tragen. 

§ 7. (I) Der Bund bestreitet die Ausgaben gemäß § l Abs. 2. 
ausgenommen Z 13, vorschussweisc. Dem Bund fließen die Einnahmen gemäß 
§ l Abs. 1, ausgenommen Z 6, zu. 

(2) bis (4) . . . . 

(5) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. J Z 6 und der Überweisungsbeirag gemäß 
§ l Abs. 2 Z t 3 sind am Ende eines Finanzjahres im Zuge der ErstelJUllg des 
vorläufigen Bundesrechnungsabschlusses der Gebarung Arbeitsmarktpolilik zu 
bemessen und sodann ist unverz!lglich der Gebarungsausgleich durch ntigung 
der ÜherweisUllgen durchzufilhren. Die endgllhige Abrechnung der Gebarung 
Arbeilsmarktpolilik hat auf Grund des Bundestechnungsabschlusses zu 
erfolgen. Diese Überweisungen sind so rechtzeitig zu leisten, dass sie nach dem 
Bundeshaushaltsgesell, BGBI. Nr. 213/1986, noch jenem Finanzjahr 
zugerechnet werden können, fUr die sie zu leisten sind. 

(6) Verbleibt in der Gcbarung Arbcitsmarktpolitik trotz Anwendung des 
§ 1 Abs. 1 Z 6 in Verbindung mit § 6 Abs. I ein Abgang, so ist dieser zunächst 
vom Bund zu tragen Ulld dem Bund aus künftigen GebarungsUberschUssen zu 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 7. (I) Der Bund bestreitet die Ausgaben gemäß § l Abs. 2. 
ausgenommen Z 1 1, vorschussweise. Dem Bund fließen die Einnahmen gemäß 
§ I Abs. I ,  ausgenommen Z 6, zu. 

(2) bis (4) ... . 

(5) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. I Z 6 und der Überweisungsbetrag gemäß 
§ 1 Abs. 2 Z I 1  sind am Ende eines Finanzjahres im Zuge der Erstellung des 
vorl:l.ufigen Bundesr�hnungsabschlusses der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu 
bemessen und sodann ist unverzoglieh der Gebarungsausgleich durch Tatigung 
der Überweisungen durchzufUhren. Die endgoltige Abrechnung der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik hat auf Grund des Bundesrechnungsabschlusses zu 
erfolgen. Diese Überweisungen sind so rechtzeitig zu leisten, dass sie nach dem 
Bundeshaushaltsgesetz. BGBL Nt. 213/1986, noch jenem Finanzjahr 
zugerechnet werden können, rur die sie zu leisten sind. 

(6) Verbleibt in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik trolZ Anwendung des 
§ 1 Abs. I Z 6 in Verbindung mit § 6 Abs. I ein Abgang, so ist dieser zunächst 
vom Bund zu tragen und dem Bund aus kOnftigen GebarungsOberschllssen zu 
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Textgegen überstell u ng 

Geltende Fassung: 

ersetzen. Zu diesem Zweck ist § l Abs. 2 Z 13 in den Folgejahren soweit nicht 
anzuwenden, soweit die vom ßund vorläufig getragenen Abgangsbeträge aus 
den Vorjahren nicht vollständig rtlckerstanet sind. 

§ 11t. (I) bis (20) . . . . 

§ 12. (I) und (2) . . . . 

Vorgesehlagene Fassung: 

ersetzen. Zu diesem Zweck ist § 1 Abs. 2 Z 1 1  in den Folgejahren soweit nicht 
aflZ\lwenden, soweit die vom Bund vorläufig getragenen Abgangsbeträge aus 
den Vorjahren nicht vollständig rilckerslallet sind. 

§ IO.(I) bis (20) . . . . 

(21) § l Abs. 2, § 6, § 7 und § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB1. I Nr. xxxl2003 treten mit I .  Jänner 2003 in Kraft. 

(22) § 2 Abs. 8 und § 5b Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. ux!2003 tretcn mit I. Jänner 2004 in Kraft. 

§ 12.(I) und (2) . . . . 

(3) Das Arbeitsmarktservice hat im Jahr 2003 aus der Gebarung 
Arbeitsmarklpolitik 356096 887 € an deli beim Hauptverband der 
Sozialversicherungstrllger eingerichteten Ausgleichsfonds der Träger der 
Pensionsversicherung (§ 447g ASVG) zu Uberweisell. Das Arbeitsmarktservice 
hat aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik die ab dem Jahr 2004 angefallenen 
Aufwendungen rur vorzeitige Alterspensionen bei Arbeitslosigkeit auf der 
Grundlage einer entsprechenden Kostenrechnungjährlich im Nachhinein durch 
Überweisung an den beim Hauptverband der Sozialversicherungstrlger 
eingeriChteten Ausgleichsfonds der Träger der Pensionsversicherung (§ 447g 
ASVG) abzugelten. 

(4) Wenn durch die Überweisung gemM Abs. 3 ein Abgang in der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik entsteht, ist dieser vom Bund zu tragen. 

(5) Das Arbeitsmarktservice haI ab dem Jahr 2004 aus der Gebarung 
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1 9  
Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel 1+3 

Änderung des Ar�il5marklservicegeselles 

In haltsverzeich n is Inhaltsverzeichnis 

I .  TEIL I. TEIL 

2. TEIL 2. TEIL 

3. HAUPTSTÜCK 3. HAUPTSTÜCK 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Be.sondere Vorschriften fIlr Alteuteilzeitbeihilfen 

§ 37b 
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T Ulgegeo übersieIl u ng 

Geltende Fassung: 

S. AbschniU 

Rückforderung 

§ J8 

4. HAUPTSTOCK 

Buondere arbtitsmarktpolitische MaDnahmcn 

§ 388 Vermi"lung Alterer Arbeitsloser 

ps. (I) ... . 

(2) Personen, die eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes 
beziehen, sind in der Arbeitslosen·, Kranken·, Unfall- und 
Pcnsionsvcrsicherung pflichtversichen. FOr diese Versicherungen gehen die 
Vorschriften des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 und des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes Ober die gesetzliche Kranken·, Unfall· und 
Pensionsversicherung rur PniehtveT'1icherte. 

(3) Der Beitrag zur Arbeitslosen-. Kranken-. Unfall· und 
Pensionsversicherung rur nach Abs. 2 Versicherte ist mit dem Hundertsatz der 
Allgemeinen Ikitragsgrundlage zu bemessen. wie er jeweils rur Dienstnehmer 
festgesetzt ist, die der Pensionsversicherung der Arbeiter zugehören. 

Vorgeschlagene Fassung: 

ROckforderung 

§ J8 

4. HAUPTSTÜCK 

ßesondue arbeitsmarktpolitische MaDnahmen 

§ 388 Bereitstellung \'on Schulungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen 

§ 38b Beurteilung der Arbeitsmarktchancen lUterer Personen 

ps. (I) .. . . 

(2) Personen. die eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes 
beziehen, sind in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
pfliehtversichen. FOt diese Versicherungen gehen die Vorschriften des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ober die gesetzliche Kranken-. 
Unfall· und Pensionsversicherung rur Pnichlversieherte. 

(3) Der Beitrag zur Kranken-. Unfall· und Pensionsversicherung rur nach 
Abs. 2 Versicherte ist mit dem Hundertsatz der Allgemeinen Beilragsgrundlage 
zu bemessen, wie er jeweils fllr Dienstnehmer festgesetzt ist, die der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehören. 
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Textgegen überstell u ng 

Geltende Fassung: 

(4) bis (5) . . . . 

(6) Meldungen, die nach den Vorschriften der gesetzlichen 
Krankenversicherung dem Dienstgeber obliegen, hat das Arbeitsmarktservice 
zu ersta"en. Der Bundesminister fIlr Arbeit und Soziales kann durch 
Verordnung Bestimmungen über die Vereinfachung des Meldewesens und über 
die An der Entrichtung der Beitrage zur Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung erlassen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

(4) bis (5) . . . . 

(6) Meldungen, die nach den Vorschriften der gesetzlichen 
Krankenversicherung dem Dienslgcber obliegen, hat das Arbeitsmarktservice 
zu ersta"en, Der Bundesminister rur Arbeit und Soziales kann durch 
Verordnung Beslimmungen über die Vereinfachung des Meldewesens und ober 
die Art der Entrichtung der Beitrage zur Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversieherung erlassen. 

Bereitstellung von Schulungs- und Wiedereingliecterungsmaßnahmen 

§ 388. Die regionale Geschllftsslelle hat darauf zu achten, dass zu einer 
nachhaltigen und dauerhaften Beschäftigung erforderliche Qualifizierungs­
oder sonslige besch�ftigungsfbrdemde Maßnahmen angeboten werden. Die 
regionale Geschäftsstelle hat insbesondere dafllr zu sorgen, dass Personen. 
deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt erschwert ist, binnen vier Wochen 
eine zumutbare Beschafttgung angeboten oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Teilnahme an einer Ausbildungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme 
ermöglicht wird. Die!i gilt insbesondere fIlr Personen, die wlihrend des Bezuges 
von Kinderbetreuungsgeld oder nach einer Zeit der Kinderberreuung eine 
Beschäftigung anstreben. Die regionale Geschäftsstelle hat weiters dafilr zu 
sorgen. dass arbeitslosen Per.;onen, die das 25. Lebensjahr noch nicht oder das 
50. Lebensjahr berei(s vollendet haben, wenn ihnen nicht binnen acht Wochen 
eine ZlJmutbare Beschllftigung angeboten werden kann, die Teilnahme an einer 
Qualifizierungsmaßnahme ermöglicht wird. 

Beurieiluig der Arbeitsmarklchaneen älterer Personen 

§ 38b. Der Vorstand hat eine Richtlinie zur Beurteilung der 

21 

33/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
39 von 51

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



T eltgegcD überstell UDg 

Geltende Fassung: 

§ 78. (I) bis 12 . . . . 

Vorgeschlagene Fassung: 

Arbeilsmarktchancen lIlterer Personen zu erlassen. In dieser Richtlinie ist 
insbesondere auch zu regeln. unter welchen Umständen einzelne oder 
bestimmte Gruppen von Personen, die Obergangsgeld nach Altersteilzeit odcr 
Übergangsgeld beziehen, mangels Aussicht auf eine Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit von der Verpflichtung, sich ständig zur 
Aufuahme und Ausübung einer Beschaftigung bereit zu halten, befreit werden 
kOnnen. 

§ 78. (I) bis 12 

(13) § 35 Abs.2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I 
NT. 1!.XXI2003 tritt mit I. Juli 2003 in Kraft. 

(14) § 38a und § 38b samt Überschriften sowie das Inhaltsverzeichnis in 
der Fassung des Bundesgesetzes 8GB!. I NT. xxxl2003 treten mit l .  Jänner 
2004 in Kraft. 

Artike1 x+4 

Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

§ 12. (1) Die Mittel des 
bestritten aus: 

lnsolvenz-Ausfal1geld-Fonds (§ \3) werden § 12. (1) Die Mittel des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds (§ 13) werden 

1 .  bis 3. . . .  

4.  einem nach Maßgabe der gemäß Z I bis 3 zufließenden Minel rur die 
ausgeglichene Gebarung des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds im Sinne 
der Abs. 2 und 3 erforderlichen, mit Verordnung des Bundesministers 
HIT Arbeit und Soziales jährlich festzusetzenden Zuschlag zu dem vom 
Arbeitgeber zu leistenden Anteil des 
Arbcitsloscnversicherungsbeitrages nach § 2 des Arbeitsmarktpolitik-

bestritten aus: 

I .  bis3 . ... 

4. einem nach Maßgabe der gemäß Z I bis 3 zunießenden Mittel rur die 
ausgeglichene Gebarung des Insolvenz-AusfaUgeld-Fonds im Sinne 
der Abs. 2 und 3 erforderlichen, mit Verordnung des Bundesministers 
tur Wirtschaft und Arbeit jährlich festzusetzenden Zuschlag zu dem 
vom Dienstgeber zu leistenden Anteil des 
Arbeitslosenversicherungsbeitrages gemäß § 2 des 
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Tutgegenübentellung 

Gellende Fassung: 

Finanzierungsgesclzes (AMPFG), BGBI.Nr. 3 1 5/1994. Dieser 
Zuschlag ist vom Arbeitgeber zu tragen. Die Arbeitgeber von 
Personen im Sinne des § l Abs. 6 haben ruT diese Personen keinen 
Zuschlag zum Arbeitgeberameil ruT Arbeitslosenversicherung zu 
entrichten. FUr Lehrlinge ist kein Zuschlag zum Arbeitgeberanteil zur 
Arbeitslosenversicherung zu entrichten. 

§ 17a.(1) bis(32) . . . . 

Vorgeschlagene Fassung: 

Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgeselzes (AMPFG), 8GB I. 
NT. 315/1994, der vom Arbeitgeber zu fragen ist. Die Arbeitgeber von 
Personen im Sinne des § l Abs. 6 haben rur diese Personen keinen 
Zuschlag zu entrichten. FUr Lehrlinge ist fllr die gesamte Lehrzeit kein 
Zuschlag zu entrichten. FOr Personen. die das 60. Lebensjahr vollendet 
haben, ist ab Beginn des folgenden Kalendemlonatts kein Zuschlag zu 
entrichten. Für Personen, tur die gemäß § 2 Abs. 8 AMPFG der 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag nur in Höhe des auf den 
Versicherten entfallenden Beitragsteiles zu entrichten ist, ist bis zum 
Ablauf des Kalendemlonates, in dem diese das 60. Lebensjahr 
vollendet haben, ein Zuschlag zu entrichten. 

§ 1 7a. ( I ) bis (32) . 

(33) § 12 Abs. I Z 4  in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxx!2003 trin mit Beginn des Beitragszeitraumes 2()(}4 in Kraft. 

Arlikel x+S 

§ I. Als Karenzgeldleistungen werden nach 
Bundesgesetzes gewähn: 

I.  

Änderung des Karenzgeldgeselzes 

Maßgabe dieses § I. Als KarenzgeldleislUngen 
Bundesgesetzes gewähn: 

1 .  ... , 

werden nach Maßgabe dieses 

2. die Teilzeitbeihilfe tur unselbslllndig erwerbstätige MUner; 2. die Teilzeitbeihilfe ruT unselbständig Erwerbstätige; 

3. und 4 . .. .  3 .  und 4 . .  

23 

33/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
41 von 51

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung: 

§ 2, (I) Anspruch auf Karenzge1d hat eine Frau, deren Kind (Adoptivkind, 
Pflegekind), abgesehen von einet allflIlligen Pflege in einer Krankenanstalt, mit 
ihr im gemeinsamen Haushalt lebt und von ihr selbst betreut wird, wenn sie 

l .  die Anwartschaft (§ 3) erfilllt und 

a) sich aus Anlaß der MUllerschaft in einem Karenzurlaub befindet 
00" 

b) auf Grund eines Dienst., freien Dienst-, Ausbildungs· oder 
Lehrverhältnisses einen Anspruch auf Wochengeld erworben hat 
00" 

c) wahrend der Schutzfrist gemaß den §§ 3 und 5 des 
Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBI. Nr. 221, keinen 
Anspruch auf Wochengeld halte, weil die diesbezüglichen 
krankenversicherungsrC1:htlichen Vorschriften einen solchen 
Anspruch nicht vorsehen oder 

2. bis 4 . .  

(2) bis (6) ... . 

§ 5. (1) Anspruch auf Karenzgeld hat ein Mann, dessen Kind 
(Adoptivkind, Pflegekind), abgesehen von einer allflIIligen Pflege in einer 
Krankenanstalt, mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebt und von ihm selbst 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 2. (I) Anspruch auf Karenzgeld hat eine Frau, deren Kind (Adoptivkind, 
Pflegekind), abgesehen von einer allfälligen Pflege in einer Krankenanstalt, mit 
ihr im gemeinsamen Haushalt lebt und von ihr selbst betreut wird, wenn sie 

I .  die Anwanschaft (§ 3) erfüllt oder 

2. bis 4 . . .. . 

(2) bis (6) ... . 

(7) Die §§ 2 Abs. 7, 5 Abs. 6 und 8 Abs. 2 KBGG sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle des Kinderbetreuungsgeldes das Karenzgeld 
tritt. 

§ 5. (1)  Anspruch auf Karenzgeld hat ein Mann. dessen Kind 
(Adoptivkind, Pflegekind), abgesehen von einer allfälligen Pflege in einer 
Krankenanstalt, mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebt und von ihm selbst 
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Textgegen übersteIlung 

Geltende Fassung: 

betreut wird, wenn er 

I .  die Anwartschaft (§ 3) erfUl\t und 

a) sich aus Anlaß der Eltemschafl in einem Karenzurlaub befindet 
od" 

b) als Mutter auf Grund eines Dienst-, freien Dienst-, Ausbildungs­
oder Lehrverh:thnisses einen Anspruch auf Wochengeld erworben 
halle oder 

c) als Muller während der Schutzfrist gemaß den §§ 3 und 5 des 
Mutterschutzgeseues 1979 (MSchG), BGB\. Nr. 221, keinen 
Anspruch auf Wochengeld erworben hälle, weil die diesbezüglichen 
krankenversicherungsrechtlichen Vorschriften einen solchen 
Anspruch nicht vorsehen oder 

2. bis 4. 

(2) . . . . 

§ 10. (1) Das Karenzgeld gebührt der Mutter auf vorherigen Antrag 

1 .  ab dem ßeginn des Karenzurlaubes; 

Vorgeschlagcne Fassung: 

betreut wird, wenn er 

I. die Anwanschaft (§ 3) erfUlit oder 

2. bis 4 . .  

(2) ... . 

(3) Die §§ 2 Abs. 7, 5 Abs. 6 und 8 Abs. 2 KBGG sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle des Kinderbetreuungsgeldes das Karenzgc1d 
tritt. 

§ 10. (1) Das Karenzgeld gebUhrt der Mutter auf vorherigen Antrag 

I .  im unmittelbaren Anschluss an den Bezug von Wochengeld oder 
Betriebshilfe; 
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Tntgegenübentellung 

Grltrndr FIS5ung; 

2. bei Auflösung des Dienst-. rreien Dienst-, Ausbildungs- oder 
uhrverhllltnissrs ab dem der Auflösung folgenden Tag. frt1hestens 
jedoch im unmittelbaren Anschluß an den Bezug von Wochengeld: 

3. bei Adoptiv- und Pflegekindern frilhestens ab dem Tag. ab dem das 
Kind in Pflege genommen wird. 

(2) bis (4) . . . . 

§ 1 I . ( I ) bis(5) ... . 

(6) Für jeden Tag des vollen Karenzgeldbezuges durch einen Elternteil ist 
vom Karenzgeldkonto (Abs.3) rin vollrr Tag, rur jedrn Tag des 
Karenzgeldbezuges bei Teilzeitbeschaftigung durch einen Elternteil ein halber 
Tag abzubuchen. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme des Kareß1.geldes ist 
jeweils rur jeden Elternteil der entsprechende Anteil an Tagen abzubuchen. Für 
jeden Tag des Ruhens des Karenzgeldes gemaß § 9 ist bei voltem 
Karenzgeklbezug ein voller und bei Karenzgeldbezug bei 
Teilzeitbesch:lftigung ein halber Tag abzubuchen: dies gilt jedoch nicht, wenn 
ein Elternteil wegen der Verhinderung des anderen Elternteils Karenzgeld 
bezieht. Bei Ruhen des Karenzgeldes wegen des Bezuges von 
Kinderbe�uungsgeld gemäß § 9 Abs. 1 Z 7 sind keine weiteren Tage vom 
Karenzgeldkonto abzubuchen, wenn eine Abbuchung bereits wegen des 
ßezuges von Karrnzgeld durch den anderen Elternteil oder des Ruhens des 
Bezuges des anderen Elternteils errolgt oder nicht mehr als 183 Tage 
vorhanden sind. 

(7) . . . . 

Vorgeuhlagene Fusung; 

2. nach Ablaur von acht bzw. bei Frt1h-, Mehrlings- oder 
Kaiserschnittgebunen zwOlf Wochen nach der Geburt, wenn kein 
Anspruch auf Wochengeld oder Betriebshilfe besteht; 

3. ab dem Tag, ab dem das Adop(iv- oder Pflegekind in Pflege 
genommen wird. 

(2) bis (4) ... . 

§ 1 J . ( I ) bis(5) . . . . 

(6) FOr jeden T3g des vollen Karenzgeldbezuges durch einen Eltenlleil ist 
vom Karenzgeldkomo (Abs. 3) ein voller Tag. rur jeden Tag des 
Karenzgeldbezuges bei Teilzeitbeschafiigung durch einen Elternteil ein halber 
Tag abzubuchen. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme des Karenzgeldes ist 
jeweils rur jeden Elternteil der entsprechende Anteil an Tagen abzubuchcn. Für 
jeden Tag des Ruhens des Karenzgeldes gem3ß § 9 ist bei vollem 
Karenzgetdbeng ein voller und bei Karenzgeldbezug bei 
Teil1.eitbesch3fiigung ein halber Tag abzubuchen; dies gilt jedoch nicht, wenn 
ein Elternteil wegen der Verhinderung des anderen Elternteils Karenzgeld 
bezieht. Bei Ruhen des Karenzgeldes wegen des Bezuges von 
Kinderbetreuungsgeld gemäß § 9 Abs. 1 Z 7 sind keine ..... eiteren Tage vom 
Karenzgeldkonto abzubuchen, wenn eine Abbuchung bereits wegen des 
Bezuges von Karenzgeld durch den anderen Eltemu�iI oder des Ruhens des 
Bezuges des anderen Eltemteils erfolgt oder flicht mehr als 183 Tage 
vorhanden sind. Eine Abbuchung hai auch zu erfolgen, wenn der Bezug einer 
Leistung zwar widerrufen.j�h nicht r1lekgdorden wird. 

(7) ... . 
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Textgegenüberslcllung 

Geltende Fassung: 

Teilzeitbeihilfe rur unselbstllndig erwerbstlltige MOtter 

§ 14. (I) Anspruch auf Teilzeitbeihilfe hat eine Frau, die mangels 
Erfllllung der Anwartschaft keinen Anspruch auf Karenzgeld hat, wenn infolge 
der Entbindung auf Grund eines Dienst-, freien Dienst·, Ausbildungs· oder 
Lehrverhältnisses ein Anspruch auf Wochengeld entstanden ist oder wegen 
Weiterzahlung der tur frauen im Ausbildungsdienst nach dem 
HeeresgebUhrengesetz 1992 (HGG 1992), BGB\. NT. 422, vorgesehenen 
BezOge kein solcher Anspruch entstanden ist. 

(2) und (3) . . . . 

(4) Bei der Beurteilung dcs Anspruches des Vaters auf Karenzgeld gemäß 
§ 5 steht die Teilzeitbeihilfe dem Anspruch der Mutter auf Karenzgeld gleich. 

(5) . . . . 

§ 15. (I) Anspruch auf luschuß zum Karenzgeld oder zur Teilzeitbeihilfe 
haben 

I . bis3 . ... , 

Vorgeschlagene Fassung: 

TeilzeitbcihiUe für unseibsilindig Erwerbstillige 

§ 14. (I) Anspruch auf Teilzeitbcihilfe hai eine Mutter, die mangels 
ErflUJung der Anwartschaft keinen Anspruch auf Karenzgeld hat, wenn auf 
Grund eines Dienst-, freien Diensl-. Ausbildungs- oder Lehrverhältnisses ein 
Anspruch auf Wochengeld entstanden ist oder kein Anspruch entstanden ist, 
weil die krankenversicherungsrechtlichen Vorschriften einen solchen Anspruch 
nicht vorsehen oder die für Frauen im Ausbildungsdienst flach dem 
HeeresgebOhrengeselZ 200 I (HGG 200 I), BGBI. Nr. 3 \1200 I ,  vorgesehenen 
BezOge weiter gezahlt werden. Anspruch aufTeilzeitbeihilfe hai ein Vater, der 
mangels ErfUlIung der Anwanschaft keinen Anspruch auf Karenzgeld hat, 
wenn er als Mutter auf Grund eines Diensl-, freien Dienst-, Ausbildungs- oder 
Lehrverhältnisses einen Aflspruch auf Wochengeld gehabt hälle oder keinen 
Anspruch gehabt hätte, weil die diesbezllglichen 
krankenversicherung,rechtlichen Vorschriften einen solchen Anspruch nicht 
vorsehen. 

(2) und (3) ... . 

(4) Bei der Beurteilung des Anspruches eines Elternteils auf Karenzgeld 
Sieht die Teilzeitbeihilre des anderen Elternteils dem Anspruch des anderen 
Elternteils auf Karenzgeld gleich. 

(5) . .  

§ 15. ( I )  Anspruch auf Zuschuß zum Karenzgeld oder zur Teilzeitbeihilfe 
haben 

L bis 3 . ... , 
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T cxtgegen ü herstellung 

Geltende Fassung: 

4. Frauen oder Männer, die allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, 
welches das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet hat, an Kindes 
Stan angenommen oder in Pflege genommen haben nach Maßgabe des 
§ 17  Abs. 3. 

(2) und(3) . . . . 

Teilzeitbeihilre ror unselbstlndig erwerbstätige Mlltter 

§ ll . ... . 

Teiluitbeihilre rur selbstlndig erwerbsllUge Mlltter 

§ 23 . . . 

§ 39. (I) Bei Einstellung, Herabsetzung, Widemtfoder Berichtigung einer 
Leistung ist der Leisrungsbezieher zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen 
zu verpflichten, wenn er den Bezug durch unwahre Angaben oder durch 
Verschweigung maßgebender Tatsachen herbeigefilhrr: hat oder wenn er 
erkennen mußte. daß die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe gebllhrte. 

(2) Die Verpflichtung zum Ersatz der empfangenen Leistung besteht auch 
dann, wenn rtIckwirkend eine Tatsache festgestellt wurde, bei deren Vorliegen 
gemäß § 2 Abs.2 kein Anspruch besteht. Der Empfänger einer Leistung nach 
diesem Bundesgesetz ist auch dann zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen 
zu verpflichten, wenn sich ohne dessen Verschulden auf Grund eines 
nachträglich vorgelegten Einkommel\sleuer- oder Umsatzsteuerbescheides 
ergibt, daß die Leistung nicht oder nicht in diesem Umfang gebOhrte; in diesem 

Vorgeschlagene Fassung: 

4. Frauen oder Männer, die allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind an 
Kindes Statt angenommen oder in pnege genommen haben nach 
Maßgabe des § 17 Abs. 3. 

(2) und (3) ... . 

Teilzeitbeihilfe für unselbstllndig Erwerbslilige 

§ 22, . . .  

Teilzeitbeihilfe für selbstlndig Erwerbslltige 

§ 23 . .. .  

§ 39. § 31  KaGG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des 
Kinderberreuungsgeldes das Karenzgeld oder die Teilzeitbeihilfe und an die 
Stelle der Niederösterreichischen Gebietsktankellkasse die jeweils ZllStllndige 
Gebietskrankenkasse trilt. 

28 

33/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
46 von 51

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Textgegenüberslcllung 

Geltende Fassung: 

Fall darf jedoch der Rnckfordcrungsbetrag das erziehe Einkommen nicht 
Obersteigen. 

(3) Wenn eine dritte Person eine ihr obliegende Anzeige vorsätzlich oder 
grob fahrlassig unterlassen oder falsche Angaben gemacht und hiedurch einen 
unberechtigten Bezug verursacht hat, kann sie zum Ersatz verpflichtet werden. 

(4) ROckfordcrungen, die gemäß den Abs. I bis 3 vorgeschrieben wurden, 
können auf die zu erbringenden Leistungen bis zur Halfte derselben 
aufgerechnet werden; sie vennindem den Leistungsanspruch entsprechend. 

(5) Der Krankenversicherungsträger kann bei Vorliegen 
berucksichtigungsw1lrdiger Umstände, insbesondere in Berücksichtigung der 
Familien-, Einkommens- und Yermögensverhaltnisse des Empfänger:s. 

1.  die Erstauung des zu Unrecht gezahlten Betrages in Teilbetragen 
(Ratenzahlungen) zulassen; 

2. die Rfickforderung stunden; 

3. auf die Rfickforderung verzichten. 

(6) Anl3ßlich der Vorschreibung von ROckforderungen sind 
Ratenzahlungen zu gewahren, wenn auf Grund der winschaftlichen 
Verhaltnisse des Schuldners die Hereinbringung der Forderung in einem 
Betrag nicht möglich ist. Die Höhe der Raten ist unter BerUcksichtigung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners festzusetzen. 

(7) Werden Ratenzahlungen bewilligt oder ROckforderungen gestundet, so 
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Textgegen überstell ung 

Geltende Fassung: 

dürfen keine Zinsen ausbedungen werden. 

(8) Eine Verpfliehrung zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen 
einschließlich der Aberkennung des Anspruches auf Karenzgeld oder 
Teilzeitbeihilfe oder eine Verrugung zur Nachzahlung ist rur Zeiträume 
unzulässig, die länger als runf Jahre, gerechnet ab der Kenntnis des 
maßgeblichen Sachvemahes durch den Krankenversicherungsträgcr, 
zurtlckliegen. Ebenso tri" ein Bescheid llber eine Rllckforderung von 
Kmnzgeld oder Teilzeitbeihilfe nach Ablauf von runf Jahren ab dem Eintri" 
der Rechtskraft außer Kraft, wenn er bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollzogen 
wurde. 

§ S7.(I) bis (IS) . . . . 

Vorgeschlagene fassung: 

§ S7, ( I ) bis(IS) . . .  

(19) Die §§ 1 2 2, 2  Abs. I Z I und Abs. 7, 5 Abs. I Z I und Abs. 3 ,  10 
Abs. I, [4 Abs. [ und 4 sowie 15 Abs. 1 24 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB\. 1 NT. xxx!2003 treten mit I .  Juli 2003 in Kraft. 

(20) § 39 in dei Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2003 Irin 
mit I .  Juli 2003 in Kraft und gilt ruT Bezugszeiträume nach dem 31 .  Dezember 
200 I. FUr frühere Bezugszeilräume gilt § 39 weiterhin in der Fassung des 
Bundesgesetzes 8GB!. I Nr. 14S11998. 

Artikel x+6 

§ 10S. ( I) und (2) . . . . 

Änderung des Arbeitsverfassungsgesetze!i 

§ 105. (I) und(2) . 

(3) Die Kündigung kann beim Gericht angefochten werden, wenn: (3) Die Kündigung kann beim Gericht angefochten werden, wenn; 
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T eJ.tgegcnü be !'!itell u ng 

Geltende Fanung: 

I. . . .  

2. die Kündigung sozial ungere<:htrcnigt und der gekündigte 
Arbeitnehmer bereits sechs Monate im Betrieb oder Unternehmen, 
dem der Betrieb angehört. beschaftigt ist. Sozial ungerechtfertigt ist 
eine KUndigung. die wesentliche Interessen des Arbeitnehmers 
beeintrachtigt, es sei denn, der Betriebsinhaber erbringt den Nachweis, 
dass die Kündigung 

a) durch Umstände, die in der Person des Arbeitnehmers gelegen sind 
und die betrieblichen Interessen nachteilig berUhren oder 

b) durch betriebliche Erfordcrnisse, die einer Weiterbesch:lftigung des 
Arbeitnehmers entgegenstehen. begrilndet ist. 

Umstande gemlß lil. a, die ihre Ursache in einer lan&jahrigen 
Besthaßigung als Nachtsthwernrbeiter (Art. VII NSchG) haben, 
dUrfen zur R�htfertigung der KUndigung nicht herangezogen werden. 
wenn der Arbeitnehmer ohne erheblichen Schaden rur den Betrieb 
weiter beschaßigt werden kann. Hat der Betriebsrat gegen eine 
KUndigung gemaß lit. b ausdrtlcklich Widerspruch erhoben, so ist die 
KUndigung des Arbeitnehmers sozial unger�htfertigt, wenn ein 
Vergleich sozialer Gesichtspunkte fUr den Gekündigten eine größere 
soziale H!ne als rur andere Arbeilßehmer des gleichen Betriebes und 
derselben Tatigkeitssparte. deren Arbeit der GekUndigte zu leisten 
flIhig und willens ist. ergibt. Bei alteren Arbeimehmern sind sowohl 
bei der Prtlfung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, als 
auch beim Vergleich sozialer Gesichtspunkte der Umstand einer 
vieljährigen ununterbrochenen Beschllftigungs7.eit im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehört, sowie die wegen des höheren 
Lebensalters zu erwartcnden Schwierigkeiten bei der 

Vorgeschlagene Fanung: 

1 .  ... 

2. die Kllndigung sozial ungerechtfertigt und der gekündigte 
Arbeitnehmer bereits sechs Monate im Betrieb oder Unternehmen, 
dem der Betrieb ",ngehört, besth:l.ftigt ist. Sozial ungerechtfertigt ist 
eine KUndigung, die wesentliche Interessen des Arbeitnehmers 
becintrachtigt, es sei denn, der Betriebsinha�r erbringt den Nachweis. 
dass die Kllndigung 

a) durch Umstllnde, die in der Person des Arbeitnehmers getegen sind 
und die betrieblichen lnttressen nachteilig ber1lhrtn oder 

b) durch �triebliche Erfordernisse. die einer Weiterbesch:l.ftigung des 
Arbeitnehmers entgegenstehen, begründet ist. 

Umstande gemaß lir. a, die ihre Ursache in trntT langjahrigen 
Beschllftigun& als Nachtschwtrarbeiter (Art. VII NSchG) haben, 
dUrfen zur ReChtfertigung der Kondigung nicht herangtzogen werden, 
wenn der Arbeitnthmer ohne erheblichen Schaden rur den Betrieb 
wtiter besch!ftigt werden kann. Hat der Betriebsrat gegen eine 
KOndigung gemllß lil. b ausdrOcklich Widerspruch erhoben, so ist die 
KOndigung des Arbeitnehmers sozial ungerechtfertigt, wenn ein 
Vergleich sozialer Gesichtspunkte flIr den Gekondiglen eine größere 
soziale Hlirtt als rur andere Arbeitnehmer des gleichen Betriebes und 
dersetben lltigkeitssparte, deren Arbeit der Gekündigte zu leisten 
P.ihig und \'oi1!ens ist, ergibt. Bei alteren Arbeitnehmtrn sind sowohl 
bei der Prtlfung, ob eine Kilndigung sozial ungerechtfertigt ist, als 
auch heim Vergleich sozialer GesiChtspunkte der Umstand einer 
vieljährigen ununterbrochenen Beschäftigungszeil im Betrieb oder 
Untemthmen. dem der Betrieb angehört, sowie die wegtn des höheren 
Lebensalters zu erwartenden Schwierigkeiten bei der 
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Tutgegen übersteIlung 

Gellende FaS5ung: 

Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess besonders zu 
berücksichtigen. Umstande gemäß lit. a, die ihre Ursache in einem 
höheren Lebensalter eines Arbeitnehmers haben, der im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehört, langjährig beschllftigt ist, 
dorfen zur Rechtfertigung der Kllndigung des älteren Arbeitnehmers 
nur dann herangezogen werden, wenn durth die Weiterbeschäftigung 
betriebliche Interessen erheblich nachteilig bertlhrt werden. 

§ 208. (I) bis {l3) . . . . 

Vorgeschlagene Fauung: 

Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess besonders zu 
bertlcksichtigen. Dies gilt rur Arbeitnehmer, die gemäß § 5a des 
Arbeilsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes. BGBL Nr. ] I 5/1994, 
eingesle!1t werden, erst ab Vollendung des zweiten 
ßeschaftigungsjahres im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb 
angehört. Umstände gemaß lil. a, die ihre Ursache in einem höheren 
Lebensalter eines Arbeitnehmen haben. der im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehört, langjährig beschäftigt ist, 
dllrfen zur Rechtfertigung der Kllndigung des älteren Arbeitnehmers 
nur dann herangezogen werden. wenn durch die Weiterbeschäftigung 
betriebliche Interessen erheblich nachteilig bertlhrt werden. 

§ 208. (I) bis(13) . . .  

(14) § 105 Abs. ] Z 2 in der Fassung des Bundesgesmes BGBL I 
Nr. xxx!200] tritt mit I . lllnner 2004 in Kraft und gilt rur Arbeitnehmer, die 
nach d\!m 3 I .  Dezember 200] eingestellt wurden. 
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